


Corona und Pflege: 
lessons learned

Zur Lage der Pflege in einer 
gesundheitlichen und gesellschaftlichen 
Krisensituation

Thomas Klie
Hartmut Remmers
Arne Manzeschke



Impressum

Corona und Pflege: lessons learned
Zur Lage der Pflege in einer gesundheitlichen und gesellschaftlichen 
Krisensituation
Der Beitrag erscheint in der Diskurs-Reihe des KDA „Pflegepolitik 
gesellschafts politisch radikal neu denken“
Berlin, August 2021

Herausgeber
Kuratorium Deutsche Altershilfe 
Wilhelmine-Lübke-Stiftung e. V. (KDA)
Michaelkirchstraße 17-18
10179 Berlin

www.kda.de
info@kda.de

Autoren:
Prof. Dr. habil. Thomas Klie 
Prof. Dr. Hartmut Remmers 
Prof. Dr. Arne Manzeschke

Gesamtgestaltung: H. J. Wiehr, Mainz
Fotos: © H. J. Wiehr, Mainz 

Prolog

Der folgende Text ist im Diskussionszusammenhang um die Hotline der Vereinigung der Pfle-
genden in Bayern entstanden. Den beruflichen Pflegenden steht und stand ein Beratungs-
angebot psychosozialer, juristischer und ethischer Art zur Verfügung. Die Berater*innen 
tauschten sich regelmäßig über die Anfragen aus. Die Autoren haben den Text erstellt. An 
dem Dialog beteiligt waren neben den Autoren Constanze Giese, Annette Riedel, Sabine 
Wöhlke, Markus Witzmann und Michael Wittmann.
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die vor allem in der völlig überlasteten akuten und 
langzeitpflegerischen Versorgung offen zutage 
tretenden Probleme Ausdruck einer gegenwärtig 
lediglich verschärften, indessen seit Jahrzehnten 
schwelenden, nunmehr wie in einem Brennglas 
in verschiedenen Facetten durchsichtig geworde-
nen Dauerkrise. Die momentan sich verschärfen-
den Auswirkungen des pandemischen Gesche-
hens sind Anlass genug, sich mit – auch historisch 
bedingten – Strukturproblemen der Pflegeberufe, 
ihrer Versorgungspraxis, damit verbundenen Un-
zulänglichkeiten, politischen Fehlentwicklungen 
und der Notwendigkeit korrigierender Eingriffe 
eingehender zu befassen. 

Ziel unseres Beitrages ist, auf dem Wege einer 
sehr knappen, keineswegs auch nur annähernd 
Vollständigkeit beanspruchenden Bestandsauf-
nahme einige uns wichtig erscheinende, zumeist 
historisch-strukturell angelegte Probleme und 
widersprüchliche Konstellationen der Pflegebe-
rufe herauszuarbeiten, die in unseren Augen bei 
der Beschreibung der gegenwärtigen Krise (des 
Gesundheits- und Sozialsystems ebenso wie um-
greifender gesellschaftlicher Lebenszusammen-
hänge) eine bedeutsame Rolle spielen. Die Form 
einer rekonstruktiven Analyse dient als Grundlage 
der in einem Schlussteil formulierten Thesen, die 
wir als ein sowohl an die pflegeberufliche sowie 
an die allgemeine politische Öffentlichkeit adres-
siertes Memorandum verstehen. 

Um die gegenwärtig kritische Lage zureichend 
begreifen zu können, werden wir zunächst (Teil 
A) einige uns zentral erscheinende Bedeutungs-
gehalte dessen, was unter einer Krise in analy-
tischer Absicht zu verstehen ist, klarstellen, um 
daran eine knappe Beschreibung des durch die 
gegenwärtige Pandemie ausgelösten Krisen-
geschehens und damit zutiefst verbundener 
beruflicher Erfahrungsgehalte derer, die in ei-
nem umfassenden Sinne Care-Work leisten, an-
zuschließen. Des Weiteren gehen wir von der 
Annahme aus, dass Lösungen einer quasi ende-

1. Vorbemerkung

„In beispielloser Weise wurde durch die zu Beginn 
des Jahres 2020 auch in Europa sich ausbreitende 
Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben in 
bestimmten, strukturell verankerten Normalitäts-
auffassungen von Freiheit zutiefst erschüttert. 
Staatlich unvermeidliche Schutzmaßnahmen ha-
ben zu bislang nicht gekannten Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens sowie wirtschaftlicher 
Aktivitäten geführt, die in ihrer Schockwirkung 
anfangs weitgehend klaglos hingenommen wur-
den. Das sich zunächst rasant ausbreitende Infek-
tionsgeschehens mit zunehmenden Todesfällen 
ließ die Bedeutsamkeit eines bis dahin in seiner 
Funktionalität als selbstverständlich erachte-
ten Gesundheitswesens höchst anschaulich her-
vortreten. Gesundheitlich als „systemrelevant“ 
bewertete Berufsgruppen fanden während der 
ersten Infektionswelle besondere Aufmerksam-
keit. Vor allem die in der intensivmedizinischen 
Versorgung schwerstkranker Patientinnen und 
Patienten tätigen Pflegefachpersonen trafen für 
eine kurze Zeit auf ostentativ bekundete Aner-
kennung ihrer Arbeit. Diese besondere öffentli-
che Aufmerksamkeit ist inzwischen einer erheb-
lich verringerten Wahrnehmung jener Grenzen 
gewichen, an welche das medizinische, vor allem 
aber das pflegefachliche Leistungsvermögen ge-
stoßen ist. Auch das öffentliche Interesse an der 
pflegerischen Langzeitversorgung, in welcher zu 
Beginn der Pandemie problematische Einschrän-
kungen von Grund- und Freiheitseinschränkun-
gen verzeichnet werden mussten, hat in der Fol-
gezeit erheblich nachgelassen. Es scheint, als ob 
das anfängliche Bewusstsein einer beispiellosen 
Krise, die dazu aufforderte, über einen grundle-
genden Wandel nachzudenken, zunehmend sich 
ausbreitenden Wünschen nach Rückkehr zu einer 
vermeintlichen Normalität gewichen ist, wie sie 
vor der Pandemie geherrscht haben mag. 

Allerdings handelt es sich dabei um eine wesent-
lich auf restaurativen Interessen und regressiven 
Bedürfnissen beruhende Fehleinschätzung der 
gegenwärtigen Lage. Denn recht besehen sind 

Teil A | AusgAngslAge 
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charakter gegenwärtiger Entwicklungen der Be-
griff Krise zuzutreffen. Gerechtfertigt wird die 
Verwendung dieses Begriffes insbesondere durch 
Erfahrungen, die die Berufsgruppe der Pflege in 
verschiedenen Bereichen und Institutionen der 
Versorgung hat machen können. Der Krisenbe-
griff trifft entsprechend sowohl auf der individuel-
len, organisationalen bzw. professionellen Ebene 
wie schließlich auf der gesellschaftlichen Ebene 
zu. Auch wenn von der einen Corona-Krise ge-
sprochen wird, so wird sie doch auf den verschie-
denen Ebenen durchaus unterschiedlich erfahren 
und bearbeitet. Zudem wird es Aufgabe einer 
späteren Analyse sein, die individuellen traumati-
schen Erfahrungen mit den strukturellen Krisen-
faktoren zu verknüpfen und so ein genaueres Bild 
von dem zu gewinnen, was jetzt pauschal als eine 
Krise bezeichnet wird. 

Wenn wir den Begriff der Krise zur Beschreibung 
der gegenwärtigen Lage sowie persönlicher und 
beruflicher Erfahrungen für angemessen, ja so-
gar für unverzichtbar halten, so aus folgenden 
theoriegeleiteten sowie gesellschaftsgeschicht-
lichen verschiedenen Gründen. Seiner ursprüng-
lichen, ins klassische Altertum zurückreichenden 
Bedeutung nach ist damit eine Situation ge-
meint, in der eine Praxis des Urteilens, Entschei-
dens und auch Kämpfens existenziell ist.1 Hier 
scheint eine Art Gleichursprünglichkeit vorzulie-
gen mit einem Verständnis zunächst in der hip-
pokratischen Medizin als Kennzeichnung einer 
kritischen Phase, in der sich wie an einer Weg-
gabelung die Richtung des weiteren Krankheits-
verlaufs entscheidet. In der historischen Folge 
haben wir es sodann mit einer Übertragung die-
ser Bedeutung auf das Feld von Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft zu tun.

Eine geradezu epochale Bedeutung gewinnt der 
Krisenbegriff zur Charakterisierung einer mit der 
frühen Neuzeit zusammenfallenden revolutionä-
ren Zäsur bis dahin historisch gültiger Denksys-
teme, d.h. eines Bruchs mit traditionellen (v.a. 

mischen Krise der Pflegeberufe zureichend nur 
unter Berücksichtigung historisch-strukturell 
angelegter Bedingungsfaktoren zu erzielen 
sind. Unter diesen systematischen Gesichts-
punkten werden wir uns noch einmal mit ver-
schiedenen Strukturelemente von Care-Work 
(als einer übergeordneten Beschreibungskate-
gorie pflegereicher Leistungen) befassen sowie 
mit einigen problematischen mentalitätsge-
schichtlichen Bedingungsfaktoren insbesondere 
der deutschen Krankenpflege. Und zwar deswe-
gen, weil sie in der einen oder anderen Weise bis 
heute zu inneren, z.B. arbeitspsychologisch be-
schreibbaren Blockierungen führen.

Ausgehend von dieser analytischen Bestandsauf-
nahme verdichten wir im Teil B unseres Beitrages 
in fünf übergeordneten, unseres Erachtens für 
gegenwärtige pflegepolitische Eingriffe essen-
tiellen thematischen Horizonten einige unserer 
Untersuchungsergebnisse, um sie unter Ein-
schluss weiterer, pflege- und bildungspolitisch 
bedeutsamer Gesichtspunkte und im Blick auf die 
gegenwärtige Krise zuzuspitzen.

Der Text wird in einem pflegewissenschaftlichen 
Memorandum "Corona - lesson learned in der 
Pflege" kondensiert (vgl. Pro Alter 3/2021). Sie ent-
halten Schlussfolgerungen aus den vorstehenden 
Darstellungs- und Argumentationszusammenhän-
gen und setzen alte und neue Themen für die aktu-
elle pflegepolitische Debatte. 

2. Gesundheitliche und gesellschaft-
liche Krisensituation – Was heißt 
eigentlich „Krise“?

Die gegenwärtige Lage in Gesellschaft und Poli-
tik wird dominiert durch die Corona-Pandemie, 
die häufig auch als Corona-Krise bezeichnet wird. 
Obwohl es sich empfiehlt, mit dem Krisen-Begriff 
eher sparsam umzugehen, scheint auf den nicht 
zu leugnenden tiefgreifenden Erschütterungs-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Verstanden als eine Zäsur, als ein Bruch überkommender Deutungsmächte, markiert der Krisis-Begriff ebenso einen religionsge-

schichtlichen Wandel von Gottesbildern, ihrer Rezeption und Verbreitung mit daraus resultierenden Veränderungen im gesellschaftlich-
politischen Bereich, worauf uns Constanze Giese aufmerksam gemacht hat. – In der sozialphilosophischen Tradition ist der Zusam-
menhang einer der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft selbst innewohnenden Krisis (aus Gründen sich gegenseitig isolierender, 
partikularer Existenzen mit der Gefahr potenzieller Kollisionen als „Rest des Naturzustandes“) und damit einer Unvermeidlichkeit des 
Krieges als sittliches Instrument einer „großen Zucht“, durch welche der Staat seine absolute, die gesellschaftlichen Antagonismen 
lediglich unterdrückende Macht unter Beweis stellt, u.a. bereits von Hegel (1974, 101) thematisiert worden.Dass der Krisis-Begriff einen 
Sitz im Leben des Krieges hat, macht noch einmal verständlicher, warum die Kriegsmetaphorik heute so virulent ist. Der Appell des 
Staatspräsidenten E. Macron an das französische Volk sollte mit dem Satz „ Nous sommes en guerre“ (Wir sind im Krieg) wohl eine 
rhetorische Mobilmachung unterstreichen.
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Zu den strukturellen Merkmalen moderner, auf 
stetige Expansion ausgerichteter Gesellschaf-
ten gehört der permanente soziale und ökono-
mische Wandel mit krisenhaften Auswirkungen, 
wenn Lösungen auf dem Wege politischer Inte-
gration versagen. Ernst zu nehmende Anzeichen 
sprechen dafür, dass auf Grund ungelöster so-
zialer Konflikte Krisen als „normale Anomalien“ 
(Steg 2020, 428) gleichsam endemisch werden.3 
Es handelt sich um „zeitlich begrenzte, nicht-
gewollte, nicht-intendierte und nicht-geplante 
Ausnahmesituation(en)“ (ebd.). Als Krisen bergen 
sie die Gefahr, dass der gesamte Bestand sozialer 
Ordnung, ihre strukturellen und funktionellen Ge-
setzmäßigkeiten zusammenzubrechen drohen, 
und zwar durch einen (nicht mehr schleichen-
den, subkutanen, sondern einen) akuten Entzug 
bislang als gültig anerkannter Legitimationen 
(Habermas 1973).4 Dies ist auch der Grund, war-
um Krisen als Ausnahmesituationen, in denen vor 
allem Vertrauen in bisherige Lösungskapazitäten 
von Institutionen verloren geht, einen gewissen 
Zuspitzungscharakter haben: politische Kräf-
teverhältnisse formieren sich neu, und zwar als 
Kampf um politische und (wie sich mehr und mehr 
auch zeigt) kulturelle Hegemonie.5 Dass Krisen im 
Gefolge auf den Feldern der Wirtschaft und der 
Technik ausgerufen werden, dürfte insbesondere 
mit dem Dynamisierungspotenzial ökonomischer 
und technischer Kräfte zu tun haben. Es gibt Hin-
weise darauf, dass diese Krisenphänomene struk-
turelle Ursachen haben und nicht zufällig auftre-
ten. Zur besonderen Ambivalenz solcher Krisen 
gehört es aber mittlerweile, dass wir Ökonomie 
und Technik nicht nur als Ursache der Krisen aus-
machen, sondern zugleich auf ihr Lösungspoten-
zial angewiesen sind. Das betrifft insbesondere 

aristotelischen) Auffassungen des Menschen und 
seiner Welt – am markantesten vertreten durch 
Roger Bacon, der für eine Revolutionierung des 
wissenschaftlichen Selbst- und Weltverständnis-
ses durch neue Methoden experimenteller Natur-
forschung sorgte. Krisis als revolutionärer Wen-
depunkt herkömmlicher Denksysteme ebenso 
wie politischer und gesellschaftlicher Praktiken 
erscheint von daher als eine Signatur der histo-
rischen Neuzeit.2 Mit zunehmendem Zerfall tra-
ditionaler Legitimationsgrundlagen vor allem 
adelsständischer Herrschaft werden zugleich 
politische Energien freigesetzt, welche zur Auflö-
sung streng hierarchisch geordneter, auf bloßem 
Herkommen beruhender Herrschaftsstrukturen 
feudaler, absolutistisch regierter Ständegesell-
schaften führen (Koselleck 2019; Sp. 1238). Mit 
der durch Revolution oder Reform erfolgenden 
Institutionalisierung politischer Freiheitsrechte 
und der dadurch ermöglichten Öffnung gesell-
schaftlicher Handlungsspielräume können sich 
moderne, bürgerliche Gesellschaften mit einer 
bis dahin unbekannten Dynamik entfalten. Die 
dadurch ausgelösten Entwicklungen erzeugen 
allerdings mit dieser ungebremsten Dynamik zu-
sammenhängende Probleme, die als zunehmen-
der kultureller Verlust ehedem bindender Kräfte 
sowie sozialmoralischer Orientierungssysteme 
beklagt und als Krisis gedeutet werden. Auch in 
der Sphäre des von ehemals feudalen, zünftle-
rischen Schranken befreiten Wirtschaftslebens 
lassen sich wachsende Krisenphänomene beob-
achten, die als Phasen eines Konjunkturzyklus be-
schrieben werden und die im Extremfall zu einem 
Zusammenbruch von Finanz- und Güter-Märkten 
führen können. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 Wir beschränken uns hier auf den revolutionären Bruch der Neuzeit deswegen, weil damit infolge einer sittlichen „Entzweiung“ (He-

gel), d.h. der Emanzipation des seine privaten Interessen verfolgenden Bourgeois aus einem durch den Staat gesicherten, hierarchisch 
stratifizierten Ordnungszusammenhang das bis heute nicht gelöstes Problem einer substanziellen, das heißt: sich nicht im Privatin-
teresse verlierenden Freiheit verbunden ist – ein Problem, das bei der Limitierung individueller Freiheitsrechte aus Gründen staatlich 
durchzusetzenden Infektionsschutzes in gewisser Weise erneut akut wird.

3 Für Durkheim (1973) drücken sich Krisen z.B. als gesellschaftliche Anomien (hervorgerufen etwa durch die Erosion und den Anerken-
nungsverlust bestimmter sozialmoralischer Normen) in Form sprunghaft ansteigender Suizide aus. 

4 Jürgen Habermas (1973, 72) geht von Grundwidersprüchen kapitalistischer Systeme aus, die dazu führen, „daß ceteris paribus entweder
 - das ökonomische System das erforderliche Maß an konsumierbaren Werten nicht erzeugt, oder
 - das administrative System das erforderliche Maß an rationalen Entscheidungen nicht hervorbringt, oder
 - das legitimatorische System das erforderliche Maß an generalisierten Motivationen nicht beschafft, oder
 - das soziokulturelle System das erforderliche Maß an handlungsmotivierendem Sinn nicht generiert.“
5 Es erscheint hoch bedeutsam, dass einer der renommiertesten Politikwissenschaftler: Adam Przeworski (2020, 10) auf Ansätze einer 

Theorie der kulturellen Hegemonie von Antonio Gramsci zur Beschreibung von Krisenprozessen demokratischer Systeme als Motto 
zurückgreift: „Die Krise besteht gerade in der Tatsache, daß das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann; in diesem In-
terregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen.“(Gramsci). Für Przeworski sind daher Krisen „Situationen, 
in denen die Bedingungen im Rahmen der bestehenden Institutionen katastrophal sind; es findet keine Veränderung statt, aber sie 
ist möglich.“ Es muss „eine Entscheidung fallen [..], wenn der status quo unhaltbar geworden ist, jedoch noch kein Ersatz dafür bereit 
steht.“ (Przeworski 2020, 20).
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mit einem Vertrauensverlust des politischen Sys-
tems aufgrund der „wachsenden Macht internati-
onaler Organisationen und des Rechtswesens, die 
sich beide unmittelbarer demokratischer Kontrolle 
entziehen“ (ebd., S. 276). Vor diesem krisenhaften 
Hintergrund einer Überdynamisierung gibt es in 
den Augen von Reckwitz dagegen Anzeichen für 
einen erneuten „Paradigmenwechsel[s]“ in Rich-
tung eines „einbettenden Liberalismus“, d.h. einer 
Reinstallation von „Regelsystemen“, welche nicht 
allein Märkte, sondern auch weitgehend von Nor-
men gegenseitiger Verpflichtungen entbundene 
subjektive Rechts regulieren (ebd. S. 274ff.). Dabei 
werden u.a. – und wir greifen nur diesen Care-po-
litisch nicht unwesentlichen Aspekt exemplarisch 
heraus – die in spätmodernen Gesellschaften als 
Resultat zu Recht erwünschter Bildungsexpan-
sion entstandenen Statushierachien „zwischen 
Wissensökonomie und Hochqualifizierten auf der 
einen, einfachen Dienstleistungen und sogenann-
ten Niedrigqualifizierten [als neue service class] 
auf der anderen Seite“ (ebd., S. 293; Zusatz durch 
Autoren) und damit überhaupt die inzwischen in 
fortgeschrittenen Gesellschaften zum Zerreißen 
bedrohten Systeme der „Meritokratie“ (Sandel 
2020) einer Neuordnung bedürfen – wie ebenso 
infrastrukturelle Aufgaben einer funktionierenden 
Grundversorgung sowie einer kulturellen Integra-
tion und einer Neuordnung des Sozialen als eines 
„Raums der Reziprozität“ (Reckwitz 2019, S. 301).

Auch könnte inzwischen der Zuspitzungscharak-
ter einer Krise, je länger, je mehr, auf die gegen-
wärtige Corona-Pandemie als gesellschaftliche 
Krise zutreffen, die „mit aller Gewalt praktische 
und theoretische Fragen auf die Agenda gebracht 
[hat]“ (Steg 2020, 434), welche nicht allein das 
Selbstverständnis einer klassischen Krisenwis-
senschaft wie das der Soziologie berühren, son-
dern ebenso das der Gesundheitswissenschaften 
und auch der Pflegewissenschaft, die ihrerseits 
von ihrem sachlichen Gehalt her als Krisenwis-
senschaften bezeichnet werden können.7 Es ist 
wissenschaftstheoretisch und -historisch inter-
essant, dass die jeweiligen Leitwissenschaften 
bisher nicht immer in der Lage waren, die Krisen 
zu prognostizieren oder auch post festum plausi-

auch die Situation der Pflege, die z. B. auf tech-
nische Innovationen kaum wird verzichten kön-
nen, um ihrem Auftrag gerecht zu werden. Das 
„Krisenmanagement“ muss also darin bestehen, 
diese Ambivalenz in die Bearbeitung mit aufzu-
nehmen. Es muss – nimmt man den Hinweis von 
Edmund Husserl ernst – aber noch weiter gehen. 
Die Krise resultiert nicht nur aus einer falschen 
Anwendung bestimmter Erkenntnisse, sondern 
sehr viel fundamentaler, dass die Wissenschaften 
in ihrer Grundorientierung ihre Sinndeutung ver-
fehlen oder gar aufgeben.6

Der Zuspitzungscharakter einer Krise lässt sich am 
Ausmaß und an den Inhalten gesellschaftlich-po-
litischer Protestbewegungen ermessen. Für diese 
scheint aber das Rechts-Links-Schema an Erklä-
rungskraft einzubüßen, was mit den Ursachen der 
Proteste zu tun hat. Folgt man einer der jüngsten 
soziologischen Gegenwartsdiagnosen etwa von 
Reckwitz (2019), so war es kraft eines nach dem 
Zweiten Weltkrieg institutionalisierten sozial-
korporatistischen Modells gelungen, industriege-
sellschaftliche Klassenkonflikte auf dem Polster 
zweier lang andauernder Nachkriegskonjunkturen 
weitgehend zu schlichten. Infolge der ersten Ölkri-
se (1973) schien der Ausbau des Wohlfahrtsstaa-
tes allerdings an seine Grenzen gestoßen zu sein; 
schien als Ergebnis einer politischen Paradoxie 
der Überschneidung linksliberaler Kräfte (auch als 
Ergebnis einer Bildungsexpansion seit Mitte der 
1960er Jahre) einerseits sowie einer neoliberalen 
Reorganisation postindustrieller Gesellschaftssys-
teme andererseits eine Art Hyperdynamisierung 
machtpolitisch nicht mehr vermeidbar zu sein, die 
eine Vermarktlichung von Feldern vorsah, „die bis-
her der Wettbewerbslogik entzogen waren“ (Reck-
witz 2019, S. 264). Dieses Modell oder Paradigma 
eines sogenannten „apertistischen“, gewisserma-
ßen alle Schleusen öffnenden Liberalismus ist spä-
testens um 2010 in eine manifeste Krise geraten: 
sozioökonomisch mit der globalen Finanzkrise 
2008; soziokulturell mit einer liberalistisch miss-
verstandenen „Expansion subjektiver Rechte“ als 
überbordender „Egoismus Einzelner gegen die 
Institutionen“ und einer „Erosion des kulturellen 
Konsenses“ (ebd. S. 274f.); demokratiepolitisch 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6 Vgl. E. Husserl 1938/1962. Was hier ausgespart wurde, aber nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die Übernahme des Krisenbegriffs bspw. 

in der Entwicklungspsychologie (Erikson 1994) als ein im Lebenszyklus des Individuums notwendig angelegter Wendepunkt (Identi-
tätskrise), der durch besondere Konflikte gekennzeichnet ist, die je nach Verarbeitungsweisen Entwicklungs- und Reifungspotenziale 
enthalten. 

7 Ein Grund, warum die Gesundheitswissenschaften, insbesondere die Pflegewissenschaft als eine Krisenwissenschaft bezeichnet 
werden können, beruht auf ihrem engen Zusammenhang mit z.B. durch Krankheit, biologische und altersbedingte Abbauprozesse 
ausgelösten lebensgeschichtlichen (normative, nichtnormative) Krisenereignissen. Siehe dazu u.a.: Filipp (1990).
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der Bericht eines unabhängigen Expertengremi-
ums zeigt, ein Frühwarnsystem und Krisenma-
nagement nicht nur der WHO, sondern fast aller 
Staaten versagte.8 

Die medizinische und pflegerische Versorgung 
stieß zunächst an ihre Grenzen, wobei teilweise 
in anderen europäischen Ländern bzw. Regionen 
eine hinreichende intensivmedizinische/-pflegeri-
sche Versorgung nicht mehr gewährleistet werden 
konnte und es zu Triage-Situationen kam. Darauf 
reagierten medizinische Fachgesellschaften mit 
entsprechenden Leitlinien, die kontrovers disku-
tiert wurden.9 Auch der Deutsche Ethikrat hatte 
sich mit einer Ad-hoc-Empfehlung „Solidarität und 
Verantwortung in der Corona-Krise“ v. 27.03.2020 
in die Diskussion eingeschaltet.10 Eine besonders 
beklagenswerte Entwicklung des Infektionsge-
schehens war in politisch und fachlich vollkom-
men unvorbereiteten Pflegeheimen zu verzeich-
nen mit einer steil ansteigenden Mortalität dort 
lebender älterer infizierter Menschen.11 Ebenso 
bedenklich war die Situation in Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen. Allein am Beispiel 
der Pflegeheime zeigte sich die Abhängigkeit 
sämtlicher Versorgungseinrichtungen von kompli-
zierten Lieferketten auf globalen Märkten bei der 
Beschaffung notwendiger Schutzausrüstungen. 
Hinzu kam, dass in der gesundheitspolitischen Ad-
ministration des Bundes und der Länder auf die 
vom Robert Koch Institut vor Jahren vorgelegten 
Pandemiepläne nicht angemessen bspw. durch 
ausreichende Bevorratung reagiert worden war. Es 
ist daher auch ein Ausdruck von Ohnmacht neben 
einem Mangel an rascher innerbetrieblicher Risiko-
kommunikation, dass es zu einer von den meisten 
Trägerorganisationen und Arbeitgeberverbänden 
mitgetragenen Abriegelung der Heime kam.12 Dor-
tige Erfahrungen haben das Pflegepersonal teil-
weise folgenschwer traumatisiert. 

Von Sommer bis zum frühen Herbst 2020 ent-
spannte sich die pandemische Lage mit erhebli-

bel zu erklären; so etwa bei der Finanzkrise und 
den wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen. 
In anderen Krisen wie etwa der Klimakrise fehlt 
es nicht an krisendiagnostischem Potenzial, das 
aber politisch zu wenig Resonanz erfährt. Für den 
Gesundheitsbereich wäre genauer zu analysie-
ren, welches diagnostisches und prognostisches 
Vermögen bisher in den Disziplinen ausgebildet 
wurde und wie es im Sinne der Krisenbearbeitung 
genutzt werden kann. Die produktive Seite von 
Krisen besteht demnach darin, „fachinterne und 
fächerübergreifende Differenzen“ wissenschafts-
intern, aber auch wissenschaftspolitisch zuzu-
spitzen und ihre „geschichtliche Bedingtheit und 
Wertbezogenheit deutlich radikaler“ zu denken 
(Müller & Schmieder 2017, S. 617 und 626).

3. Covid-19-Pandemie als Auslöser 
berufspolitischer Anfragen – 
Rückblick und gegenwärtige Lage

„Die Ursprünge der Covid-19-Pandemie gehen 
mit größter Wahrscheinlichkeit auf ein Ende 2019 
in der chinesischen Stadt Wuhan ausgelöstes In-
fektionsgeschehen zurück. Das zunächst unbe-
kannte Covid-19-Virus breitete sich rasant aus 
und wurde zum ersten Male Ende Januar 2020 in 
Deutschland (Bayern) diagnostiziert. In Deutsch-
land stiegen die Infektionszahlen wie überall 
exponentiell. Die WHO sprach am 11. März zum 
ersten Mal von einer Pandemie. Die deutsche 
Bundesregierung reagierte sehr bald auf dem Ver-
ordnungswege (22. März 2020) mit Maßnahmen, 
mit denen das öffentliche und private Leben dras-
tisch in einer über Jahrzehnte unbekannten Wei-
se eingeschränkt wurde. Teile des Wirtschaftsle-
bens und das gesamte kulturelle Leben kamen 
zum Erliegen. Teilweise wurden Ausgangssperren 
verhängt. Durch diese einschneidenden Maßnah-
men gelang es zunächst, die Ausbreitung der Seu-
che zu stoppen und mehr und mehr einzugrenzen 
– allerdings vergeblich, weil von Anfang an, wie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8 Vgl. den Kurzkommentar von H.E. Ellen Johnson Sirleaf und Helen Clark (2021). Dazu ebenso die Langfassung des Berichts: The Inde-

pendent Panel for Pandemic Preparedness and Response (2021). 
9 DIVI-Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin: Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressour-

cen im Kontext der Covid-19-Pandemie. Klinisch-ethische Empfehlungen. Version v. 17.04.2020. Diese Empfehlungen wurden auch 
vom Vorstand der Akademie für Ethik in der Medizin mehrheitlich unterstützt. 

10 Abrufbar unter: https://www.ethikrat.org/publikationen/publikationsdetail/?tx_wwt3shop_detail%5Bproduct%5D=135&tx_wwt3shop_
detail%5Baction%5D=index&tx_wwt3shop_detail%5Bcontroller%5D=Products&cHash=a37377aedcc6b8b131fce9a9146f9095.

11 Siehe dazu das epidemiologische Bulletin des RKI (2021): Covid-19-Ausbrüche in deutschen Alten- und Pflegeheimen. https://www.rki.
de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/18/Art_01.html (19.04.2021). Dazu ebenso Wolf-Ostermann et al. (2020).

12 Presse-Information v. 29.04.2020: UVN-Dialogkreis Pflege: Besuche in Pflegeinrichtungen bleiben untersagt, da sind sich die Nieder-
sächsischen Pflegeverbände einig!
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Einsamkeit dieser Menschen sind kaum auszuhal-
ten“, berichtet eine Pflegefachperson. Und eine 
andere: „Das ist wie im Krieg. Wir werden total 
verheizt und fühlen uns wie Kanonenfutter. Wir 
haben viel unerfahrenes Personal und müssen mit 
veralteten Beatmungsgeräten hantieren, die ex-
trem wartungsintensiv sind.“ Nach Einschätzung 
der befragten Pflegefachpersonen stehe das Sys-
tem kurz vor dem Kollaps.

Diese bildliche, starke Emotionen hervorrufende 
Verknüpfung ist in zweierlei Hinsicht bemerkens-
wert: einerseits werden mit häufig chaotischen 
Situationen von Feldlazaretten verbundene Vor-
stellungen wachgerufen, andererseits – und das 
wahrscheinlich weniger beabsichtigt – Verknüp-
fungen mit dem militärischen Traditionsstrang 
der Pflege vorgenommen. Wir kommen darauf 
später ausführlicher zurück (siehe Abschnitt 4). 
Eine weitere dramatische Zuspitzung in der zwei-
ten pandemischen Welle seit Oktober 2020 voll-
zog sich in Institutionen der pflegerischen Lang-
zeitversorgung. Hier kam es, ohne dass politisch 
zureichend Konsequenzen aus Defizienzerfah-
rungen der ersten pandemischen Welle gezogen 
wurden, zu erneuten Infektionsausbrüchen mit 
signifikant hoher Sterblichkeit. Inzwischen gibt 
es gewisse Hinweise darauf, dass die mit höchs-
ter Priorität in Pflegeheimen seit Ende Dezember 
2020 begonnenen Schutzimpfungen zu einer Ver-
ringerung der Sterblichkeit in diesem Altersseg-
ment der Bevölkerung führten. In einer vorläufi-
gen Rückschau lässt sich jedoch sagen, dass bis 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt alle gesundheits-
politischen Maßnahmen eine lediglich „reaktive 
Gefahrenabwehr“ darstellen, weshalb Fangerau 
und Labisch (2020, 181) zu dem Ergebnis kom-
men, dass wir uns in historischer Betrachtung bei 
den Methoden der Seuchenabwehr „auf dem Ni-
veau der Handelsstädte und der Territorialstaaten 
der frühen Neuzeit“ befinden. Das dürfte wesent-
lich auch durch bürokratische Hemmnisse her-
vorgerufen sein. In diesem Zielkonflikt zwischen 
allgemeinem und für alle nachvollziehbarem Re-
gulierungsbedarf und der subsidiären freien und 
verantwortlichen Kreativität in konkreten Situati-
onen wäre in Zukunft besser auszumitteln.

Gegenwärtig scheinen politische Strategien zur 
Eindämmung eines zuletzt zunehmenden und 

chen Lockerungen bisher verordneter Einschrän-
kungen. Auf Warnungen einer erfahrungsgemäß 
zu erwartenden zweiten Infektionswelle reagier-
te die Politik eher zögerlich und hinhaltend. Auch 
hatte sich in Teilen der Bevölkerung Unmut über 
Beschränkungen des Alltagslebens verbreitet, 
der sich in Protestdemonstrationen äußerte. Be-
stimmte, vor allem konsumorientierte Bereiche 
des Wirtschaftslebens waren und sind teilweise 
bis heute durch Schließungen zum Erliegen ge-
kommen. Finanzielle Überbrückungshilfen des 
Staates greifen nur sehr verzögert. Es wird mit 
einer Welle an Insolvenzen gerechnet. 

Seit Oktober 2020 zeichnet sich die pandemi-
sche Lage in Deutschland durch ein Anschwellen 
der Neuinfektionen aus mit leichten Verlangsa-
mungseffekten des Infektionsgeschehens zu Be-
ginn des Jahres 2021. Seit Mitte Februar 2021 ist 
eine neuerliche Ausbreitung von infektiöseren 
Virusmutationen zu verzeichnen. Die befürchte-
te, nicht mehr kontrollierbare klinische Versor-
gungssituation von Covid-19-Patientinnen und 
Patienten konnte zwar bisher verhindert werden. 
Dennoch ist die Situation vor allem in der inten-
sivmedizinischen Versorgung in zunehmendem 
Maße angespannt, weshalb das Pflegefachperso-
nal sich zu assoziativen Vergleichen mit kriegeri-
schen Notfallsituationen veranlasst gesehen hat. 

In einer Befragung im Auftrag des Norddeutschen 
Rundfunks im Dezember 2020 berichten langjäh-
rige Intensivpflegefachpersonen von massiven 
Überforderungen und einem sich dramatisch 
zuspitzenden Personalmangel in allen Bereichen 
der Versorgung schwer kranker Covid-19-Pa-
tienten und -Patientinnen.13 Der Leidensdruck 
auf Station sei sehr hoch, weil man die aufwän-
dige Pflege bei zu wenig Personal und schwers-
terkrankten Patienten und Patientinnen nicht 
schaffe. Schon bei der personellen Besetzung 
einer Covid-19-Station habe es große Probleme 
gegeben. Auch fehle es zunehmend an Perso-
nal, weil viele Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Pflegeberuf in andere Bereiche abwandern.14 Die 
emotionale Belastung hängt vor allem mit dem 
Krankheitsgeschehen zusammen. „Ich habe noch 
nie so kranke Patienten erlebt. Corona ist hin-
terhältig. Kaum denkst Du, der Patient ist stabil, 
geht es wieder bergab. Die Todesangst und die 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13 „Wir werden total verheizt“ - Intensivpflegekräfte am Limit. NDR-Produktion v. 15.12.2020.
14 Vgl. dazu: https://www.bibliomed-pflege.de/news/9000-pflegende-2020-aus-beruf-ausgeschieden?fbclid=IwAR3L2k6_LrYb6Luxv-

Go_TphEN16KqvhKXLJ2eplsxNgNjDdyMAos2f_LC1s
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Demgegenüber wird auf der anderen Seite eine 
im deliberativen Prinzip demokratischer Herr-
schaftsinstitutionen (vorrangig Parlament) ver-
ankerte Wertsphäre des Politischen geltend ge-
macht, deren oberstes Ziel in der Schlichtung 
gesellschaftlicher Interessenskonflikten besteht 
und die von daher, im Vergleich mit künstlicher 
wissenschaftlicher Erfahrungsproduktion, viel 
stärker mit dem praktischen Erfahrungshorizont 
gesellschaftlicher Akteure verflochten ist. Des-
halb gilt für Bodmer (2021, 109): „Politische ra-
tionale Entscheidungen lassen sich nicht durch 
ausschließlichen Rekurs auf wissenschaftliches 
Wissen garantieren.“ Damit wird allerdings 
nicht „die immense Bedeutung von Expertise als 
Grundbedingung aller Politik“ bestritten (Bodmer 
2021, 48).16 

Ob und wie die Krise anhält, ist gegenwärtig um-
stritten. Sommerwetter, eine steigende Impfquo-
te sowie sinkende Inzidenzen bis Anfang Juli 
haben für eine gewisse Entspannung in der allge-
meinen Wahrnehmung gesorgt. Zugleich ist die 
Delta-Variante auf dem Vormarsch und dürfte die 
Inzidenzen auch in Deutschland zum Herbst hin 
wieder deutlich steigen lassen, wie es auch in an-
deren europäischen Ländern der Fall ist. Was das 
aber tatsächlich für den Einzelnen und die Gesell-
schaft in der Lebensführung bedeuten wird, ist 
derzeit noch unklar.

Zwischenbilanz 

Rückblickend zeichnet sich die Politik nicht nur 
durch etliche Fehleinschätzungen, sondern auch 
durch Zögerlichkeiten und Widerständigkeiten 
gegenüber wissenschaftlicher Expertise aus. Er-
klären ließen sie sich mit einer „Angst um die 
Erschütterung der Legitimität“ bislang als selbst-
verständlich erachteter und geschätzter Lebens-
güter (M. Weber), verstärkt durch den Einfluss 
lobbyistischer Kräfte. Hinzu kommen neue Ele-
mente einer politischen Kultur wie bspw. Phäno-
mene einer „mediatisierten Politik“, die vorder-
gründig auf kurzfristige Imagepflege ausgerichtet 
ist und sich auf bloßes Coping verlegt hat, dabei 

durch weitere Virusmutationen charakterisier-
ten Infektionsgeschehens zwischen zwei wider-
sprüchlichen Optionen zu changieren bzw. zer-
rieben zu werden. Von epidemiologischer bzw. 
infektiologischer Seite aus wird mehrheitlich ein 
Festhalten an restriktiven Maßnahmen emp-
fohlen. Demgegenüber wächst der Druck (nicht 
allein) von Wirtschaftsverbänden, Freiheitsein-
schränkungen sukzessive zurückzunehmen, for-
ciert wiederum durch abnehmende Bereitschaft 
in der Bevölkerung, pandemiebedingte Ein-
schränkungen des täglichen Lebens mitzutragen. 
Es zeichnet sich also das Gesamtszenario einer 
politischen Krise ab, in der mindestens zwei un-
terschiedliche, schwer mit einander zu versöh-
nende „Wertsphären“ aufeinander treffen: Auf 
der einen Seite handelt es sich um die Wertsphäre 
eines wissenschaftlichen Rationalismus (Weber 
1919, S. 611), der sich in der politischen Adminis-
tration lediglich als Sachzwang der Durchsetzung 
des jüngsten infektiologischen und epidemiologi-
schen Erkenntnisstandes manifestiert und dessen 
höchster Wert der Lebensschutz ist. In beiden Fäl-
len besteht jedoch keine Einigkeit: Virologinnen 
und Epidemiologen kommen – was durchaus der 
wissenschaftlichen Rationalität entspricht – nicht 
zu einhelligen Urteilen bei der Interpretation der 
Daten. Auch könnte der Einwand erhoben wer-
den, dass es sich bei ihnen lediglich um einen 
Ausschnitt wissenschaftlicher Expertise handelt, 
ohne dass weitere gesundheits- sowie pflegewis-
senschaftliche Erkenntnisse in die Politikberatung 
einbezogen würden.15 Vor allem aber – und darauf 
haben Virologen und Epidemiologen oft genug 
und deutlich hingewiesen – ist die Interpretation 
und Umsetzung von wissenschaftlichen Daten in 
politisches Handeln jenseits ihrer Expertise und 
ihres Anspruchs angesiedelt. Des Weiteren beste-
hen moralische Differenzen in der Wertung des 
Lebensschutzes. Sollte es überhaupt so etwas 
wie ein alle anderen überragendes Gut geben, so 
wäre das wohl am ehesten die unantastbare Men-
schenwürde, den die Verfassung als unverhan-
delbar ausweist. In den Augen Bodmers (2021) 
bekundet sich hingegen in der bloßen Exekution 
von Sachverständigen-Empfehlungen ein Trend 
zur „Epistemisierung des Politischen“. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 Siehe etwa: Hämel, K. et al. (2020): Ermöglichung sozialer Kontakte von BewohnerInnen in Alten- und Pflegeheimen während der 

Covid-19-Pandemie. Kompetenznetz Public Health Covid-19, Bremen; Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e.V. (Hrsg.) 
(2020). S1 Leitlinie - Soziale Teilhabe und Lebensqualität in der stationären Altenhilfe unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie 
- Langfassung - AWMF Registernummer 184 - 001, Verfügbar unter: https://www.awmf.org/leitlinien/aktuelleleitlinien.html 

16 Den sog. WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern ist die Differenz zwischen Wissenschaft und Politik durchaus bewusst. Es scheint 
aber so zu sein, dass viele Politikerinnen und Politiker ihr Heil im Rekurs auf wissenschaftliche Zahlen ohne irgendeine dazwischen 
geschaltete politische Hermeneutik suchen.
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Augen für die Aufrechterhaltung gesellschaftli-
cher Lebenszusammenhänge essenziellen, breit 
gefächerten Berufsgruppe derer, die Care-Work 
leisten, die ihrerseits aber auch in eine endemi-
sche Krise verwickelt ist, die sich gesellschaftlich 
ungelösten Konflikten verdankt.

Eines der wesentlichen Charakteristika moderner 
Gesellschaften ist das der „Arbeitsgesellschaft“, 
die indessen seit den 1970er Jahren selbst Merk-
male einer Krise aufweist.17 Arbeit findet in ver-
schiedenen Bereichen statt, die durch bestimmte 
Formen gekennzeichnet sind, die sich wiederum 
auf verschiedene Berufe mit spezifischen Leistun-
gen bspw. der der technisch-industriellen oder 
agrarischen Produktion sowie der Distribution 
produzierter Güter/Waren verteilen. Ein Sonder-
bereich sind verwaltende bzw. steuernde Tätig-
keiten in der Privatwirtschaft und in staatlichen 
Behörden. Davon abzugrenzen sind berufliche 
Leistungen, die der Reproduktion des gesamten 
gesellschaftlichen Lebens dienen. In einer etwas 
vereinfachenden Weise lassen sie sich als Care-
Work bezeichnen, die in verschiedenen Segmen-
ten oder Teilbereichen geleistet wird und die sich 
wiederum differenzieren lässt am Leitfaden der 
Normalbiografie eines Menschen als Empfänger 
solcher Leistungen: (1) Kinderaufzucht und -er-
ziehung in privater Regie (Bildung einer mit ersten 
Kompetenzen ausgestatteten Person). Es handelt 
sich um Leistungen der primären Sozialisation mit 
widersprüchlicher normativer Ausrichtung: per-
sonales Wachstum und Selbststeuerung, Arbeits-
fähigkeit gem. heteronomer gesellschaftlicher 
Anforderungen. (2) Schulische, sekundäre Sozia-
lisation und Bildung in direkter stattlicher Regie 
(widersprüchliche Anforderungen der Enkultura-
tion und Bildung). (3) Reproduktion der Arbeits-
kraft im privaten Haushalt als innerfamiliale, neu-
erdings auch beruflich-arbeitsteilig organisierte 
Fürsorge. Im Fall „nicht-normativer“ biografischer 
Krisen (Erkrankungen oder Beeinträchtigungen) 
erfolgt die Reproduktion von Arbeitskraft als Ge-
sundheitsfürsorge, meist durch institutionelle 
Delegation an ein professionalisiertes Gesund-
heitssystem (ärztliche, pflegerische usw. Fürsor-
ge). In Bezug auf altersassoziierte Einschränkungen 
erfolgt Care-Work vorrangig orientiert am Ziel nicht 
mehr der Reproduktion von Arbeitskraft, sondern 
am Ziel der Aufrechterhaltung von (nicht mehr pro-
duktivistisch dominierten) Lebensfunktionen und 
der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Kritisch 

aber programmatischen Weitblick vermissen 
lässt (Bröckling 2020; Schimank 2011). Allerdings 
dürfen bei einer Pandemie, die eine kaum bere-
chenbare „Naturkatastrophe auf Zeit“ (Drosten) 
darstellt, keine kurzfristig auf solider Basis ste-
henden Lösungskonzepte erwartet werden. Die 
gesellschaftliche Lage ist zudem erwartungs-
gemäß durch sich verstärkende materielle und 
kulturelle Interessenskonflikte charakterisiert 
(Bildungsbelange von Kindern und Jugendlichen, 
sozialer Regressus auf längst für überwunden ge-
glaubte Geschlechterverhältnisse, Niedergang 
bestimmter Bereiche des wirtschaftlichen und 
kulturellen Lebens usw.). Fortgesetzte Freiheits-
einschränkungen v.a. mit dem priorisierten Ziel 
des Gesundheitsschutzes vulnerabler, insbes. äl-
terer Bevölkerungsgruppen belasten schon jetzt 
das Generationenverhältnis – eine Belastung, 
die sich in Kontroversen um den vorbehaltlosen 
Rückgewinn von Freiheitsrechten zunehmend 
durch Impfung von Kindern und Jugendlichen 
zum Schutz der Erwachsenen erneut zuzuspit-
zen scheint. Damit stellt sich die Frage, mit wel-
chen Beständen eines breiten gesellschaftlichen 
(soziokulturellen und damit auch sozialmorali-
schen) Konsensus Politiken bei der Steuerung 
und Lösung zunehmender Konflikte rechnen 
können. Denn die Gefahr besteht, dass die Pan-
demie, deren Ende nicht absehbar ist, zu einem 
weiteren gesellschaftlichen Partikularismus mit 
Auflösungserscheinungen führen wird. Im Ver-
gleich mit fernöstlichen Gesellschaften, in denen 
es einen viel stärker ausgeprägten Gemeinsinn 
(sensus communis) als mental zusammenschwei-
ßende politische Kultur gibt, haben es westliche 
Demokratien mit institutionalisierten Formen de-
liberativer Konfliktbearbeitung und Entscheidun-
gen wesentlich schwerer, Zustimmung zu kollek-
tiv einschneidenden Maßnahmen zu erhalten.

4. Care Work – Strukturelle 
Ausgangslage

Im vorausgegangenen Abschnitt 1 haben wir 
uns mit dem Begriff und mit gesellschaftlichen 
Phänomenen einer Krise befasst; in Abschnitt 2 
wiederum mit einem zeitgeschichtlich aktuellen 
Auslöser einer gesellschaftlichen Krise, der ge-
genwärtigen Covid-19-Pandemie. Im Zentrum 
des folgenden Abschnitts stehen typische Eigen-
schaften und Strukturelemente einer in unseren 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17 Das Thema des Deutschen Soziologentages 1982 lautete bspw.: „Krise der Arbeitsgesellschaft?“.
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ist hoch; Voraussetzung: niedriger Beschäfti-
gungsgrad von Frauen; mittleres Maß an Niedrig-
lohnarbeit im Sorgebereich. Seit Mitte der 1990er 
Jahre sind massive Reprivatisierungstendenzen 
und ein zunehmender Zwang zur Erwerbstätig-
keit fürsorgender Frauen zu verzeichnen. Im Be-
reich von Care-Work lassen sich zunehmende 
Tendenzen einer Taylorisierung und Hierarchisie-
rung vor allem der Pflege beobachten.19

4.2 Inhaltliche und formale Spezifika 
von Care-Work

Zum Typus professioneller Dienstleistungsarbeit 
gehört ihr zweckrationaler Charakter. Dies trifft 
auf personenbezogene Dienstleistungen nur ein-
geschränkt zu. Diese sind stets in die Lebenswelt 
Betroffener eingebettet, also auch auf die darin 
verankerten Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen 
ebenso wie situativ gebundene emotionale Lagen 
bezogen. Care-Work zeichnet sich daher durch in 
Haltungen und Einstellungen verankerte Rück-
sichtnahmen auf jeweils subjektive Befindlichkei-
ten aus (May 2014, 20). Es handelt sich um einen 
Arbeitstypus mit einer eigenen situativen Hand-
lungslogik, welche durch Nichtplanbarkeit, Un-
vorhersehbarkeit, uno-actu-Produktion und auch 
durch gelegentlich überbordende menschliche 
Bedürftigkeit charakterisiert ist (Evans 2016, 21; 
Böhle & Weishaupt 2003). Dazu gehört insbeson-
dere Offenheit gegenüber Entwicklungsmöglich-
keiten menschlicher Vermögen i.S. der Selbstak-
tualisierung und der autonomen Lebensführung. 
Die Unterstützung und Förderung menschlichen 
Vermögens geht über die Aufrechterhaltung von 
Lebensfunktionen hinaus. Dieser mit bestimm-
ten persönlichen Dispositionen (z.B. Kreativität, 
Umsicht, Mitfühlen, Anteilnahme, Engagement, 
Zuspruch, Trost, Beistand) assoziierte Arbeits- und 
Prozesstypus ist mit der Welt herrschender profes-
sioneller Normierungen und Standardisierungen 
nur bedingt vereinbar. Vor allem eine Betonung 
der Zweck-Mittel-Rationalität von Dienstleistun-

ist in diesem Zusammenhang jedoch zu fragen, 
worin diese Teilhabe heute konkret bestehen kann. 
Ist unsere Gesellschaft ausreichend in der Lage und 
willens, Menschen jenseits der erwerbstätigen Ar-
beit noch andere Perspektiven und Partizipations-
möglichkeiten zu eröffnen als die des Konsums? Hat 
unsere Gesellschaft bisher ein überzeugendes Bild 
von einer inklusiven Gesellschaft und ihren Partizi-
pationsmöglichkeiten vorlegen können?

Als reproduktive Arbeit findet Care-Work18 in ei-
nem wohlfahrtsstaatlich garantierten System von 
Versorgungsleistungen mit normativen Orientie-
rungen wie: Selbstbestimmung, Gerechtigkeit 
und Teilhabe (soziale Solidaritätsversprechen) 
statt. Westliche Wohlfahrtsstaaten befinden sich 
indessen seit Jahrzehnten in einer Krise, die sich 
mehr und mehr als eine der sozialen Bürgerrechte 
erweist. Sie zeigt sich in einer Rücknahme der in 
emanzipatorischen Prozessen einer „Bürgerge-
sellschaft“ historisch erreichten Dämpfung über-
kommener Klassenkonflikte und erzeugt damit 
Risiken gesellschaftlicher Anomien, insofern bis-
lang als gültig erachtete soziale Normen in einer 
wirtschaftlichen und politischen Krise ausgehöhlt 
werden. (Dahrendorf 1992, S, 67 und 255ff)

4.1 Wohlfahrtsstaatliche Institutionali-
sierung von Care

Systematisch lassen sich in Anlehnung an Esping-
Andersen (1990) und Brückner (2004) drei Arten 
von Wohlfahrtsregimen unterscheiden: Dienst-
leistungsmodell: es werden persönliche soziale 
Dienstleistungen mit staatlicher Alimentierung 
und relativ stark ausgeprägter Bürokratisierung 
erbracht; Dienstbotenmodell: Dienstleistungen 
werden bei geringer Entwicklung sozialstaatlicher 
Einrichtungen marktförmig im Niedriglohnsektor 
(typisch: weibliche Erwerbsarbeit) erbracht. Fami-
lienmixmodell: soziale Dienstleistungen sind eher 
gering ausgebaut; der Anteil „familialisierter“, 
über Transferleistungen unterstützter Care-Work 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18 Winker (2015) bedient sich zweier Begriffe für sorgende Arbeit: Was heute Care-Work heißt, wurde früher Reproduktionsarbeit ge-

nannt. Unter Reproduktionsarbeit versteht Winker die nicht-entlohnte Sorgearbeit i.Gs. zur Lohnarbeit. Es gibt aber auch entlohnte 
Sorgearbeit. Der Begriff Care zielt auf Arbeitsinhalte mit einer starken Bedürfnisorientierung (Winker 2015, 17). Eine v.a. terminologisch 
weitverzweigte Diskussion um Care-Work und Reproduktionsarbeit kann hier nicht geführt werden. Allerdings sollte noch auf eine 
wichtige Arbeit in diesem Zusammenhang verwiesen werden, welche vor allem das natürliche Substrat von Care-Arbeit, den „sozi-
alökologischen Doppelcharakter, der noch im Begriff der ‚Reproduktion‘ enthalten war, und damit den Bezug zu den ‚reproduktiven‘ 
Leistungen der Natur“ im Blick hatte, aufmerksam gemacht werden. Vgl. Biesecker & Hofmeister 2013). Es ist darüber hinaus das Ver-
dienst von Winker (2021), ein erweitertes Konzept von Care-Work im Sinne eines pfleglichen Umgangs mit den natürlichen Grundlagen 
menschlichen Lebens und Überlebens mit aufgenommen zu haben.

19 Zur Taylorisierung moderner Dienstleistungsarbeit allgemein u.a.: Matuschek, Kleemann & Voß 2008.
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die auf dem Markt einen (frei flottierenden) 
Tauschwert besitzen. Die Begrifflichkeiten öko-
nomischer Produktionsverhältnisse materieller 
Güter versagen in diesem Bereich. 

Fasst man zunächst einmal Care-Work – und das 
wäre auch etwas reduktionistisch – als emotionale 
Beziehungsarbeit, so ließe sich ihr „Gegenstand“ 
als menschliche Subjektivität charakterisieren, das 
heißt als ein auf Selbstregulation beruhendes Ver-
mögen des Menschen, zu dessen Eigenschaften ein 
Streben nach allseitiger Entwicklung und Verwirk-
lichung solchen Vermögens auf dem Wege einer 
durch Kooperation zu realisierenden Aneignung 
von Welt gehört (May 2014,19; Tronto 2011, 842). 
Zur Förderung oder Wiederherstellung mensch-
licher Vermögen müssen Care-Giver, wie bereits 
gesagt, über Sensibilität, Empathie, mimetisches 
Vermögen, Spontaneität und Kreativität verfügen. 
Für eine zureichende Bestimmung von Care-Work 
sollte daher bedacht werden, Menschen als Bezie-
hungswesen zu denken. Entsprechenden anthro-
pologischen Einsichten zufolge sind Aspekte emo-
tionaler Selbstregulation und Selbstbestimmung 
des Einzelnen in einem Beziehungsgeschehen und 
damit als Aufgaben der Beziehungsgestaltung 
und als Ermöglichung von Teilhabe, etwa gemäß 
der Behindertenrechtscharta21, zu betrachten. Mit 
ebenso wichtigen ethischen Ansprüchen individu-
eller Selbstbestimmung entsteht dabei ein pro-
duktives Spannungsfeld.

Zieht man des Weiteren Kategorien der klassi-
schen politischen Ökonomie heran, so handelt 
es sich bei Care-Work als reproduktive Arbeit um 
Leistungen, die nicht auf die Produktion einer 
Ware mit einem marktvermittelten Tauschwert 
ausgerichtet sind, sondern es handelt sich um 
gebrauchswert-orientierte Tätigkeiten, die in be-
stimmte gesellschaftliche Kontexte (Arbeits- und 
Herrschaftssysteme) eingelassen sind. Von daher 
ergeben sich Schwierigkeiten der (nicht-ideel-
len) Bewertung solcher Leistungen. Eine solche 
Bewertung ist offensichtlich abhängig davon, 
welchen gesellschaftlichen Stellenwert (Rang) 
und welche davon abhängige Bewertung jene 
menschlichen Vermögen beanspruchen können, 
auf deren Erhaltung, Förderung oder Wiederher-

gen (z.B. als zeitökonomische, organisatorische 
Straffung) könnte auf eine Desensibilisierung ge-
genüber typischen Phänomenen von Sorge-Arbeit 
hinauslaufen (Brückner 2004; ebenso 2018). 

Aus diesem Grunde erweisen sich auch Überle-
gungen von Ostner (2011) hinsichtlich leiblicher 
und damit auch kulturspezifischer Aspekte von 
Sorge-Tätigkeiten mit ihrer strukturellen Hausar-
beitsnähe als weiterhin bedeutsam.20 Dazu gehö-
ren komplementäre mikroanalytische Studien zu 
Care-Work und den mit dieser Arbeit verknüpften 
Gefühlsregulationen in verschiedenen Dimensi-
onen personaler Gestaltungsanforderungen und 
(asymmetrischer) Gestaltungsweisen („Sorge-
geschehen“) (Kumbruck & Senghaas-Knobloch 
2019). Zu beklagen sind dagegen stark in den 
Vordergrund gerückte makrostrukturelle Sicht-
weisen (z.B. die Konzentration auf betriebswirt-
schaftlich rationelle Arbeitsorganisation, bloße 
Statusfragen, formale Regulative und Rahmen-
bedingungen), die das lebendige Zentrum von 
Sorge-Arbeit systematisch verfehlen. Ähnlich 
argumentiert auch Tronto (2011), wenn sie für 
ein kritisches Verhältnis gegenüber „reprodukti-
ver Zweckrationalität“ plädiert, das heißt für ein 
erweitertes Verständnis von Professionalität zu-
gunsten einer intrinsischen Wert-Rationalität sor-
genden Verhaltens in Care-Beziehungen (Tronto 
2011, 842).

4.3 Einige Elemente einer politischen 
Ökonomie von Care-Work

Gegen eine Sonderstellung von Care-Work im En-
semble von Dienstleistungsberufen werden aller-
dings auch Bedenken erhoben, weil es sich dabei 
um die Verkennung einer „Realregimeordnung“ 
(Plonz 2018) handeln könnte, der das Bestreben 
immanent ist, Reproduktionskosten der Arbeits-
kraft in Dienstleistungsberufen zu verbilligen. 
Nun besteht eine zentrale Schwierigkeit darin, 
Leistungen der Sorge, die in einem Verhältnis 
persönlicher Beziehungen erbracht werden, öko-
nomisch zu bewerten. Beruflich-therapeutische 
Sorgebeziehungen entziehen sich produktivis-
tischen Maßstäben der Herstellung von Gütern, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20 Das Phänomen einer mit dem Prozesstypus von Hausarbeit (die inzwischen keineswegs mehr ausschließlich Frauen/Müttern zugeord-

net wird) strukturell verklammerten Sorge-Tätigkeit stellt eine besondere Herausforderung für Professionalisierungsanstrengungen, 
insbesondere auf dem Wege einer Akademisierung des Pflegeberufs, dar. 

21 Die UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. https://www.behinderten-
beauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (16.05.2021).
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eine spezifische, pflegepolitisch forcierte ‚Wert-
minderung‘ stellt hier den treibenden Grund für 
die strategische Reduzierung anfallender Perso-
nalkosten dar. Steigende Personalkosten können 
dann entweder über die unbezahlte Mehrarbeit 
einer überlasteten Belegschaft, mithilfe der Rati-
onalisierung von Arbeitsabläufen oder den Einsatz 
Geringqualifizierter und selbst Laienarbeitskräften 
niedrig gehalten werden.“ (Haubner 2017, 544f.) 
Das Skandalöse dieser pflegepolitischen Weichen-
stellung besteht darin, dass staatlicherseits an 
dieser Option struktureller Kosteneinsparung als 
Weg der Bewältigung zukünftig steigender Pfle-
gebedarf festgehalten wird (ebd. S. 545).24 Es wird 
sich zeigen, inwieweit die durch die gegenwärtige 
Covid-19-Pandemie ausgelöste gesellschaftliche 
Krise, in der die Belastungsgrenzen des gesamten 
Versorgungssystems insbesondere als solche sei-
ner professionellen Akteure unabweisbar wurden, 
zu einem Wandel sozialstaatlicher Paradigmen 
der Lösung sozialwirtschaftlicher Konflikte durch 
(geduldete) Ausweitung von Niedriglohnarbeit im 
Care-Sektor führen.

5. Mentalitätsgeschichtliche Struktu-
relemente der beruflichen Pflege

5.1 Ambivalenzen zwischen Dienstbar-
keit und Ethos der Fürsorge

Die Geschichte der Pflege als eine nicht nur für 
die natürliche, sondern auch für die kulturelle Re-
produktion menschlichen Lebens unverzichtbare 
Tätigkeit ist durch bemerkenswert ambivalente 
Strukturen gekennzeichnet. Bis ins Mittelalter 
zurückreichend, genossen die von der Medizin 
unterschiedenen, u.a. durch heilkundige „weise 
Frauen" repräsentierten pflegerischen Leistun-

stellung nicht-kommodifizierte (d.h. von kapita-
listischen Marktgesetzlichkeiten entkoppelten) 
Care-Arbeit zielt. Im Falle des in Krankenhäusern 
(in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft; andere, 
private Trägerschaften, mit denen bewusst markt-
vermittelte Preisbildungen ins Spiel kommen, hier 
einmal ausgeklammert) erbrachten Care-Work 
sind es tarifliche Gehaltsvereinbarungen, die et-
was über die jeweilige Bewertung reproduktiver 
Leistungen aussagen.22 Schwieriger ist das Be-
wertungssystem in den gem. SGB XI institutiona-
lisierten Bereichen der Altenhilfe. Hier kommen 
Vergütungssysteme ins Spiel, die auf Aushand-
lungen zwischen verschiedenen Vertragspartnern 
(Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen, Sozialver-
sicherungsträger usw.) beruhen. Entscheidende 
Einflussgrößen sind dabei staatlich gedeckelte 
Beitragssätze der Versicherten und die jeweils 
mit Bundesländern ausgehandelten Pflegesätze, 
aus denen sich das für Pflegeleistungen zur Verfü-
gung stehende Gesamtbudget speist. 

Mit Einführung der sozialen Pflegeversicherung 
wurde bewusst der Weg einer Vermarktlichung 
von Pflegeleistungen in einem staatlich gesetzten 
Finanzierungsrahmen beschritten. Damit wurden 
allerdings auch die Tore geöffnet für Strategien, im 
Konkurrenzkampf diverser Betriebe von Pflegeleis-
tungen durch möglichst niedrige Löhne möglichst 
hohe, nicht reinvestierte Erträge zu erzielen.23 Die 
Pflegeversicherung hat einen „strukturellen Kos-
ten- und Ausbeutungsdruck“ erzeugt, „der kaska-
denförmig an die Anbieter und Pflegehaushalte 
weitergegeben wird. Diesem Kostendruck begeg-
nen die meisten Anbieter wiederum mit Lohndum-
pingstrategien. Ausbeutung auf dem Pflegemarkt 
tritt daher nicht primär in Gestalt von Profiterwirt-
schaftung, sondern als Kosteneinsparung auf. Kein 
wertförmiger Überschuss, sondern umgekehrt 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22 Hinzu kommt aber auch ein weiteres, ebenso wichtiges Bewertungskriterium: die Kosten, die für die (materielle und kulturelle) Repro-

duktion individuellen Care-Arbeitsvermögens aufzubringen sind.
23 Dieser Aspekt wird leider völlig verkannt bspw. von Nullmeier (2004, 499): „Eine Vermarktlichungsstrategie ist nur dann sozialstaats-

fördernd, wenn sie mit einer die Wohlfahrtsmärkte gestaltenden Regulationspolitik [..], einer erneuerten Anrechte- und einer verbrei-
terten Finanzierungspolitik einhergeht. [..] Zentral für eine derartige sozialstaatliche Strategie ist die politische Sicherung von sozialen 
Rechten als Anrechte auf ein angemessenes Niveau sozialer Leistungen, die unabhängig von der individuellen Zahlungsfähigkeit 
gewährleistet sind. In der Zusicherung dieser Rechte erweist sich der Sozialstaat als sozialer Gewährleistungsstaat, währen die Aufgabe 
der Bereitstellung sozialer Sicherung bzw. der Einlösung dieser Rechte (z.B. über Gutscheine) keiner staatlichen oder öffentlich-recht-
lichen Organisationen bedarf.“ Verkannt wird, dass die Organisation der Gewährleistung sozialer Anrechte sich bestimmter Arbeits-
formen bedienen kann, die wiederum, um damit verbundenen Pauperisierungseffekten zu entgehen, zu einer kompensatorischen 
Inanspruchnahme sozialer Anrechte führen kann. Ein Leben von Carern am Existenzminimum wird staatlicherseits um der Aufrechter-
haltung des Versorgungssystems willen bewusst in Kauf genommen.

24 Die Politiken des modernen Sozialstaats bilden dabei bloß einen manifesten Trend postindustrieller Ökonomien ab, deren zweite Säule 
die der einfachen Dienstleistungsarbeit ist (Reckwitz 2017, 158). Die Anzahl an Arbeitnehmerinnen, die vorwiegend als Geringqua-
lifizierte gelten und in einfachen Dienstleistungen (Niedriglohnsektor) tätig sind, wächst kontinuierlich. Dagegen schrumpfen die 
Dienstleistungen mit mittlerer Qualifikation. Dazu ausführlich die soziologische Untersuchung von Staab 2014; ferner: Aulenbacher & 
Dammayr 2014. 
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karitativen Verklammerung nimmt dieses em-
pathische Vermögen die Transformationsgestalt 
eines spezifischen, insbesondere Frauen zuge-
schriebenen Dienstethos an. Doch auch in seiner 
Verweltlichung scheint es vielfach an seine erlö-
sungsreligiösen Ursprünge gebunden zu bleiben, 
um nunmehr in einer institutionellen Konstella-
tion weiblicher Machtlosigkeit eine innerseelisch 
prekäre Dynamik zu entfalten. 

Dienstbarkeit erscheint als eine Haltung, die vor 
allem jene zu institutioneller Subalternität ‚ver-
urteilten‘ Frauen einnehmen, weil sie sich allein 
auf diesem Wege der Selbstentäußerung einer 
ihnen verbliebenen Macht, psychologisch: ihrer 
Selbstwirksamkeit zu versichern vermögen.28 Im 
Zurücknehmen der eigenen Persönlichkeit, in der 
entsagungsreichen, als beruflicher Altruismus in-
stitutionalisierten Hilfe, vermag das Selbst Stärke 
zu gewinnen. Ob diese innerseelische Antriebs-
struktur eben auch pflegerischer Leistungen 
unumgänglich ist, steht dahin. Prekär wirkt sie 
sich vielfach als zunehmender seelischer Gleich-
gewichts- und Steuerungsverlust aus, wenn auf 
diesem Wege der Entsagung und Selbstverges-
senheit quasi „Erlösung“ und damit berufliche 
Sinnstiftung gesucht wird.

Insofern stellt sich seit langem die Frage, wie je-
ner circulus vitiosus ungesteuerter Sorge in Ver-
bindung mit Selbstverneinung durchbrochen 
werden kann. Folgt man analytischen Einsichten 
Sigmund Freuds, so lassen sich bestimmte psy-
chische Anteile sorgenden Verhaltens als das Re-
sultat einer Umkehr seelischer Antriebsrichtungen 
verstehen, d.h. einer Umkehr offensiver, nach Au-
ßen gerichteter Impulse der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Umwelt zugunsten einer nach In-
nen, gegen das Ich gerichteten Energie mit latent 
selbstdestruktiven Wirkungen. Selbstzerstörerische 

gen hohes Ansehen. Erst mit einer ärztlich mono-
polisierten Heilkunde im Zeitalter der Aufklärung 
kommt es zu einer bemerkenswerten Substitu-
tion originär pflegerischer Aufgaben und ihrer 
Ausübung im Kontext kirchlicher Einrichtungen 
bzw. städtischer Hospize als Werke christlicher 
Barmherzigkeit. Im Zuge naturwissenschaftlicher 
Erfolge der Medizin im 19. Jahrhundert entsteht 
nicht nur ein „Säkularisierungsdruck“, sondern 
gleichzeitig mit einer Tendenz der „Industriali-
sierung“ der Medizin in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wächst auch ein „Ökonomisie-
rungsdruck“, der ebenso die Pflege mit Einfüh-
rung neuer, vorrangig betriebswirtschaftlich aus-
gerichteter Managementkonzepte und dadurch 
ausgelöster Fragmentierungen ganzheitlicher 
Arbeitszuschnitte erfasst (Kreutzer 2010, S. 119 
ff.; Manzeschke 2010). 

Zwar kommt es durch zunehmende Herauslö-
sung pflegerischer Tätigkeiten nicht aus kirchli-
chen, sondern aus stark religiösen Kontexten zu 
einer wachsenden Verweltlichung sinnstiftender 
Antriebsressourcen der Ausübung des Pflegebe-
rufs25, ohne dass sich deswegen aber die motiva-
tionalen Quellen weiterhin aus ehedem karitati-
ven, jedoch evolutionsgeschichtlich offensichtlich 
unverzichtbaren altruistischen Anteile speisen.26 
Kulturgeschichtlich wird man die psychologischen 
‚Leistungen’ christlicher Traditionsmächte darin 
erblicken, den Orientierungsrahmen unserer All-
tagsmoral aus einer persönlichkeitsgeschichtlich 
beschränkt entfalteten Stufe lediglich egozentri-
scher Einstellungen herausgelöst zu haben.27 Vor 
allem damit wurden Voraussetzungen geschaffen 
für die stärkere Entfaltung eines möglicherwei-
se anthropologisch tiefsitzenden empathischen 
Vermögens, einer Fähigkeit des Menschen, sich 
auf die Bedürftigkeit Anderer einzustellen und 
einzuschwingen. In seiner ursprünglich kirchlich-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25 „[..] Das religiöse Proprium der kirchlichen Sozialeinrichtungen“, gemessen an der Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft, „wird 

immer undeutlicher“, stellt Großbölting (2013, 248) fest.
26 Sich von der Hilfebedürftigkeit eines Anderen affizieren zu lassen, gehört zu den evolutionären Vorteilen der Entwicklung von homo 

sapiens und erhöht seine Überlebenschancen in Gruppen (Hunt 1992, 160).
27 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Remmers 2020.
28 Bei diesem innerseelischen Mechanismus der Kompensation struktureller Ohnmacht und den damit verknüpften Phänomenen einer 

(allerdings auch anderer Ursprünge sich verdankenden) Mitleidsmoral haben wir es möglicherweise mit dem zu tun, was Nietzsche als 
eine aus dem sozialen Ressentiment gesellschaftlich unterlegener Gruppen geborene „Sklavenmoral“ denunzierte. Affektökonomisch 
lässt sich dagegen das Ressentiment, eine „senti-mentale Mixtur aus rechnender Vernunft und toxischen Empfindungen“, auch als eine 
Art kultureller Treibsatz bei der „Ausbildung eines ‚kapitalistischen Geistes‘“ deuten (Vogl 2021, S. 157ff., hier S. 162). Über diese sozial-
psychologischen Aufklärungen hinaus sind allerdings die funktionellen Aspekte eines im Ethos der Dienstbarkeit sich manifestierenden 
Mitgefühls zu konstatieren: zum einen als sympathischer Antrieb, Probleme zu lösen oder Not zu linder (Goldie 2000, S. 213ff.), zum 
anderen als eine Form kollegialen „Einfühlens“, durch welches Berufsgruppenzugehörigkeit mit reziproken Normen des Füreinander-
Einstehens gestiftet wird. Dieses zusammenschweißende Gruppengefühl ist allerdings ausbeutbar. Vgl. dazu auch Schmetkamp (2019, 
S. 79ff.). Dem emotionspsychologischen Komplex der Dienstbarkeit in Care-Berufen wird in Zukunft aus Gründen allgemeiner gesell-
schaftlicher und beruflicher Selbstinteressen viel größere wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu schenken sein.
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terpersonaler Beziehungen fixiert zu sein, was 
lähmende Wirkungen erzeugt. Mit dieser indivi-
dualethischen Engführung werden Möglichkeiten 
einer gemeinschaftlichen Artikulation und Wahr-
nehmung legitimer persönlicher und beruflicher 
Interessen der Selbstorganisation blockiert. Erst 
in dem Maße, wie der ambivalente Charakter 
fürsorglicher Beziehungen, Dispositionen, Ein-
stellungen, Werthaltungen durchschaut wird, 
können berufliche Verantwortlichkeiten im Sin-
ne der Wahrnehmung zweiseitig ausgerichteter 
Schutzinteressen (Hilfebedürftige, professionelle 
Akteure) wahrgenommen und gestärkt werden 
(doppeltes berufliches Mandat). Durch Bewusst-
machung intrapersonaler Widersprüche (schein-
bar unauflösbare Kette persönlicher Versagungen 
als Preis helfender Praxis) können möglicherwei-
se frühzeitige berufliche Fluchtimpulse gemin-
dert oder verhindert werden.

Festzuhalten ist: Es genügt nicht, sozialmoralisch 
begründete Werte in der Ausübung von Care-Work 
wohlmeinend in Form eines Ethik-Codes zu pro-
klamieren. Sie können eine praktisch-lebendige 
Wirksamkeit erst dann entfalten, wenn ihnen im 
Persönlichkeitssystem von Sorge-Leistenden ge-
wissermaßen intrapsychische Korrelate (Einstel-
lungen, als Tugenden kultivierte Haltungen und 
Motive) entsprechen – und entsprechende Struk-
turen in Organisationen und Verbänden aufgebaut 
werden. Allerdings beruht eine Schwierigkeit in 
der Realisierung beruflicher Werte darin, von ei-
ner gewiss unverzichtbaren Unmittelbarkeit sor-
gender Beziehungen uno acto kognitiv zugleich 
Abstand nehmen zu können (Remmers 2017). Dies 
wird besonders dringlich in Konfliktsituationen, 
die in professionellen Beziehungen jederzeit ent-
stehen können, darüber hinaus aber auch unter 
bestimmten Rahmenbedingungen, unter denen 
Care-Work nicht mehr in einer fachlich und ethisch 
anspruchsvollen Weise geleistet werden kann. Es 
scheinen daher v.a. Gründe einer unzureichenden 
kognitiven Distanzierungsfähigkeit zu sein und ei-
ner damit zusammenhängenden (indessen erlern-
baren) emotionalen Selbststeigerungsfähigkeit, 
weshalb bspw. Pflegefachpersonen, die von einer 
Ethik des Sorgens zutiefst geleitet sind, gleichzei-
tig in der Gefahr stehen, anfällig für Ausbeutung 
zu sein, weil ihnen häufig (zusätzliche) moralische 
Ressourcen fehlen, um ihre eigene Ausbeutung zu 
verhindern (Bubeck 1995, 254).

Tendenzen entstehen aber erst dann, wenn den 
nach Innen gerichteten Antrieben ein Gegenhalt, 
eine bewusste Kontrolle als Selbststeuerung fehlt. 

Mit der Emanzipation der Pflegeberufe aus in-
stitutionell einengenden kirchlich-religiösen 
Kontexten war zunächst die Chance gegeben, 
die Sinnhaftigkeit beruflichen Handelns von be-
stimmten erlösungsreligiösen Schlacken (etwa 
der Preisgabe eines Selbst nach Maßgabe einer 
Imitatio Christi) und den damit verbundenen per-
manenten Verschiebungen von Grenzen eigener 
Belastbarkeit zu befreien. Dies besagt freilich 
nicht, dass sich die Sinnhaftigkeit pflegerischen 
Handelns nicht auch aus den Quellen eines das 
Hier und Jetzt transzendierenden Glaubens spei-
sen kann, beispielsweise in der Verarbeitung ver-
geblichen Bemühens. Wenn auch das Dienstethos 
der beruflichen Pflege den Einsatz physischer und 
seelischer Kräfte im primären Interesse der Hilfe 
und des Schutzes der pflegebedürftigen Person 
verlangt, so muss dieser Einsatz jedoch im Inte-
resse der Pflegefachperson (d.h. Reproduktion 
eigener Arbeitskraft) begrenzt werden. Insofern 
bedarf das Ethos der Sorge balancierender Ge-
genkräfte der bewussten Kontrolle und Selbst-
steuerung sowie klar definierter Grenzen, um Ab-
stand nehmen zu können. 

Das Problem einer solchen Selbststeuerung be-
steht auch darin, dass das Engagement von Pflege-
kräften sich nicht nur, aber auch in einem Bereich 
abspielt, der eher auf informellen Verständigungen 
und impliziten Forderungen beruht. Gerade hier 
konnten Pflegekräfte etwas erfahren, was arbeits-
soziologisch als „Selbstwirksamkeit“ bezeichnet 
wird, also die Erfahrung, mit dem eigenen selbst-
bestimmten professionellen Tun etwas Sinnvolles 
und Gutes zu tun. Oft ging (und geht) dieses En-
gagement über das fachlich und moralisch Forder-
bare hinaus – für die Gepflegten und die Pflegeor-
ganisation ein Gewinn. Durch die Ökonomisierung 
im Pflegebereich und den Versuch, alle Effizienz-
reserven auszunutzen, sind solche ›Spielräume‹ 
supererogatorischen Engagements zunehmend 
verschlossen – mit dem Effekt, dass die Pflegekräf-
te frustriert ihrer Arbeit den Rücken kehren und die 
Gepflegten weniger Zuwendung erfahren.29

Ein Problem des Ethos der Sorge besteht darin, 
zu stark auf die Sphäre einer Unmittelbarkeit in-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29 Vgl. Manzeschke & Brink (2010); Manzeschke & Brink (2014).



17

licher Liebesdienst entstanden, fundiert durch 
das Ethos christlicher Barmherzigkeit, dessen 
Umsetzung allerdings schon damals auf den Rah-
men streng hierarchisch geordneter Sozialge-
bilde (Mutterhaussystem) beschränkt war. Auch 
die Ende des 19. Jahrhunderts v.a. durch Virchow 
unterstützte Verberuflichung der Krankenpflege 
außerhalb bestehender kirchlicher Organisatio-
nen hat in ihrer Ausrichtung auf paramedizinische 
Assistenz vorgefundene hierarchische Ordnun-
gen, nunmehr unter anderen Vorzeichen, eher 
befestigt (vgl. Virchow in Panke-Kochinke 2001, 
S. 64ff.). Ohne diese strukturelle Vorgeschichte 
lassen sich jene mit dem Ersten Weltkrieg durch-
schlagenden Phänomene einer kulturellen Trans-
formation der Krankenpflege nicht hinreichend 
verstehen: die zunehmende Okkupation eines 
beruflichen Feldes durch eine (post-wilhelmini-
sche) gesellschaftliche Umwelt, welche durch das 
soldatische Ethos des heldenhaften Mannes so 
stark (auch als Verarbeitungsform einer durch die 
militärische Niederlage „erlittenen“ narzistischen 
Kränkung) geprägt ist, dass der kulturelle Bilder-
vorrat von Versagungen, Ängsten und verdräng-
ten Wünschen auf eine Berufsgruppe, nämlich 
die der „weißen Krankenschwester“ (im Kontrast 
zur „roten Krankenschwester“ als „Flintenweib“), 
projiziert werden kann.32 

Nun ist es keineswegs so, dass es sich hierbei nur 
um einseitige Projektionen handelt. Dass sie viel-
mehr auch auf fruchtbaren Boden in der Berufs-
gruppe der Krankenpflege gefallen sind, zeigt sich 
in der strukturellen Offenheit des „in sich wider-
sprüchlichen Tugendgebäudes der Krankenpflege“ 

5.2 Struktureller Autoritarismus? Staat-
lich-militärische Ordnungsstrukturen 
und kulturelle Subordination der Kran-
kenpflege – mentalitätsgeschichtliche 
Anfragen

Wir hatten eingangs die gegenwärtige Lage als eine 
gesellschaftliche und politische Krisensituation ge-
kennzeichnet, die in vielerlei Hinsicht Merkmale ei-
nes politischen Ausnahmezustandes besitzt.30 Aus-
nahmesituationen bergen eine eigene Dynamik der 
Lösung historisch kumulierter Schwierigkeiten; eine 
Dynamik, die vielfach gewaltsame Züge trägt, und 
zwar umso mehr, je mehr sich im Feld gesellschaftli-
cher Kräfte eigenständige Formationen der Interes-
sensbekundung zu bilden vermögen. 

Gesellschaftsgeschichtlich scheint die staatliche 
Reorganisation bspw. der Krankenpflege auffäl-
ligerweise an Phasen mit politischem Ausnah-
mecharakter – und das heißt überwiegend an 
Kriegsphasen – gekoppelt zu sein (beginnend mit 
Florence Nightingales [1820-1910] Aktivitäten im 
Krimkrieg). Bedeutsam ist dabei allerdings nicht 
allein die institutionelle Neuordnung der Kran-
kenpflege, sondern – und möglicherweise von 
noch gewichtigerer Bedeutung – ihre mentale 
Formation in einer durch potenzielle Gewaltdro-
hung charakterisierten sozialen Umgebung, die 
auch das Frauen- und das mit ihr verschwisterte 
Mutterbild (insbesondere im Kontext des Wilhel-
minischen Deutschland) nachhaltig prägt.31 

In vorgängiger kirchlicher Tradition der Kranken-
pflege war das Bild einer Pflege als schwester-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30 Traditionen der Staatstheorie gehen zumeist auf vertragstheoretische Konstruktionen unter Ausgangsbedingungen des puren Na-

turzustandes (Chaos, universelle Unsicherheit sich wechselseitig bedrohender Menschen; bellum omnium in omnes) zurück. Politische 
Ausnahmesituationen sind gewissermaßen das Analogon jenes Naturzustandes. Dessen potenzielle Gewalt zu bändigen, ist Aufgabe 
bspw. des absolutistischen Staates (Hobbes‘ Leviathan) und sein entscheidender Legitimationsgrund. Der Dreißigjährige Krieg, an 
den sich gewissermaßen die zweite große Pest angehängt hat, ist der historische Hintergrund. Abriegelungen von Ortschaften (auch 
Zwangshospitalisierungen) unter Einsatz des Militärs (zur Errichtung eines cordon sanitaire) fungieren seither als Vorbild der Pandemie-
bekämpfung und sind aufs Engste metaphorisch und real verschwistert mit einer Kriegsführung nach Innen, mit welcher „zivilisatori-
sche Standards der Normalität“ ausgehebelt werden. Schon seinerzeit entsteht dabei ein Nährboden für Verschwörungstheorien, mit 
denen Schuldige (z.B. die Regierung) identifiziert werden sollen. Allerdings funktioniert der ‚Leviathan‘ nur, solange er Vertrauen in die 
Wirksamkeit seiner Maßnahmen stiften kann. - Auf die heutige Situation übertragen: „Ohne Vertrauen ist der demokratisch gebändig-
te Leviathan ein zahnloses Wesen, das seine Bürger nicht gegen die Bedrohung, die von Covid-19 ausgeht, schützen kann.“ (Mauelsha-
gen 2020, 43 und passim)

31 Mütterliche Selbstzuschreibungen reichen zurück bis zur altägyptischen Muttergöttin Isis in einer Darstellung von „Schwester Agnes“ 
in der Zeitschrift „Das Deutsche Rote Kreuz“ im Jahr 1942. Dazu der Kommentar von Gaida (2008). 

32 In einem größeren Kapitel seiner „Männerphantasien“ hat Klaus Theweleit (1981, Bd. 1, S. 11-235) eine psychoanalytisch inspirierte Unter-
suchung unbewusster Projektionen der Phantasien des soldatischen Mannes auf die Krankenschwester vorgenommen. Dort heißt es z.B.: 
„Die weiße Krankenschwester gibt es nicht nur als Muttergestalt [..], ebensooft erscheint sie als ‚Schwester‘ des Verwundeten. [..] Mütter 
und Schwestern scheinen sich als die wirklichen Liebesobjekte dieser Männer zu entpuppen.“ (a.a.O., S. 114ff.). In Anspielung an Ernst Jün-
gers „In Stahlgewittern“ heißt es: „Ihr Bild (d.h. das der „sinnlichen Frau“) variiert auf einer Skala zwischen pflegend/kühler Mütterlichkeit 
und lockender/erotischer Schwester; Im ‚Karbolmäuschen‘ liegt sie näher am erotischen Schwester/Huren-Bild. Die Schwester-Schwester 
lockt und verführt; die Mutter-Schwester weist ab und pflegt. Sie setzt sich durch [..].“ (a.a.O., S. 131). – Zu detaillierten Beschreibungen 
„ideologischer Konstruktionen“ der „Schwester vom Roten Kreuz“ und der „Diakonisse“ vgl. Panke-Kochinke 2004, 64-110. 
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ling (a.a.O., S. 107) meint beobachten zu können, 
dass sich hinter den Anmutungen, „heroisch zu 
werden“, kaum etwas anderes verberge als ein 
„Abhärtungsprogramm“, so sollte das insbeson-
dere Care-Berufe aufhorchen lassen.

Allerdings wird man heute sehr wohl Unter-
scheidungen zu treffen haben zwischen einer 
gesellschaftlichen Etikettierung der Pflegeberufe 
als einer Gruppe mit herausstechender Aufop-
ferungsbereitschaft, um die sich umso höhere 
öffentliche Erwartungen ranken, je geringer die 
gesellschaftliche Bereitschaft zu einer der ent-
grenzten Arbeitsbereitschaft angemessenen 
Entschädigung ausfällt, und den Selbststilisie-
rungen dieser Berufsgruppe, die für sich ein he-
roisches, den Einsatz des eigenen Lebens prin-
zipiell nicht ausschließendes Ethos (trotz eines 
strukturellen Altruismus) nicht widerspruchslos 
beanspruchen würde. Auch wenn gegenwärtig 
in Berichten vor allem des Intensivpflegeperso-
nals angesichts extrem gesteigerter körperlicher 
und seelischer Belastungen auf militärische Me-
taphern wie die des ‚Krieges‘ zur Beschreibung 
außerordentlicher Arbeitsanforderungen und 
Hingabebereitschaften zurückgegriffen wird, so 
soll damit eher der Ausnahmezustand charakte-
risiert werden, ohne dabei die Semantik auf Be-
fehls- und Gehorsamsstrukturen auszudehnen.34 

6. Zwischenfazit

Pflegeberufe sind als ein bedeutender Teil gesell-
schaftlicher Lebensprozesse, allerdings auch als 
ein Teil der sich seit Jahrzehnten verschärfenden 
sozialen Konflikte (Arbeitswelt und ihre Entfrem-
dungserscheinungen, sich ausweitende soziale 
Ungleichheiten, Auszehrungen natürlicher Res-
sourcen des Lebens) zu verstehen und insofern 
auch von deren krisenhaften Folgen betroffen. Die 
gegenwärtige Pandemie hat zwar den Charakter 
einer Naturkatastrophe und ist insofern krisenin-
duzierend, wobei allerdings die durch staatliches 
Handeln zu bewältigenden gesellschaftlichen Fol-
gen der Pandemie die Krisenhaftigkeit institutio-

und im Umschwenken zahlreicher Berufsorgani-
sationen auf die völkische Ideologie im National-
sozialismus: „Die paramilitärische Struktur des 
Deutschen Roten Kreuzes fügte sich in nahezu ide-
aler Weise in dieses Organisationsprinzip ein. Die-
nen und Gehorchen als Schnittmenge christlicher 
Nächstenliebe, des weiblichen Geschlechtscharak-
ters sowie der Hierarchisierung im Krankenhaus 
und in den Mutterhäusern bildeten die Grundla-
gen für einen Machtmissbrauch, der den Einsatz 
der Krankenschwestern in der Maschinerie der 
Rassenideologie zur Vernichtung lebensunwerten 
Lebens möglich machte.“ (Panke-Kochinke 2001, 
32). Viele der in Euthanasie-Aktionen eingebunde-
nen und im ersten Ärzteprozess der Nachkriegszeit 
angeklagten Pflegepersonen haben sich mit dem 
Hinweis auf gesetzliche Grundlagen und hierarchi-
sche Weisungsgebundenheiten, man könnte auch 
sagen: „Befehls“-Strukturen, erfolglos zu exkulpie-
ren versucht (Mitscherlich & Mielke 1949).33 

Es ist aber nicht nur so, dass überkommene, letzt-
lich auf Befehl und Gehorsam beruhende Organi-
sationsstrukturen des Krankenhauses ihre men-
tal konservierenden Wirkungen bis heute nicht 
restlos verloren hätten und insofern von einer 
geschichtlich abgegoltenen Hypothek der Be-
rufskultur gesprochen werden könne. Vielmehr 
hat sich auch unter dem Einfluss des Krieges ein 
Bild der Krankenschwester entwickelt, welche 
in heroischer Attitüde eines aufopferungsvollen 
Kampfes um das Leben jeder/jedes ihr anvertrau-
ten Patientin/Patienten ihrem beruflichen Leben 
Sinn verleiht. Dies ist keineswegs ein singuläres, 
der Berufsgruppe (insbesondere im spezialisier-
ten Bereich der Intensivmedizin und -pflege) ge-
sellschaftlich zugeschriebenes Bild. Und es ist 
sehr die Frage, ob die Berufsgruppe dieses ihr an-
gesonnene Bild auch als für sich gültig akzeptiert; 
und zwar im Kontext einer kulturellen Postmo-
derne, welche den Diagnosen Bröcklings (2020, S. 
193) zufolge „postheroischer Helden“ als Sinnbil-
der gesellschaftlich unverzichtbarer, inzwischen 
durch ausuferndes „Risikomanagement“ reakti-
vierter Opferbereitschaften bedarf. Wenn Bröck-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33 Das Gericht des ersten Nürnberger Ärzteprozesses (1946-47) war im Falle zweier Ärzte und neun Krankenschwestern und -pflegern 

von einer strafrechtlichen Schuld dann ausgegangen, wenn festgestellt werden kann, dass „die Angeklagten den Unrechtsgehalt der 
sogenannten Euthanasiegesetze und der mit ihnen verbundenen Handlungsweisen als so elementar und so schwer erkannt haben, 
dass ihnen die Ausführung dieser Gesetze als Unrecht und als verwerflich erschienen ist, obwohl hinter ihrer Handlungsweise ein nach 
ihrer Auffassung gültiges Gesetz gestanden hat. / Diese Frage hat das Gericht [...] bejaht.“ (Mitscherlich & Mielke 1949, 218).

34 Aus einer anderen Sichtweise kritisieren Bliemetsrieder & Fischer (2020) die politische Instrumentalisierung der Kriegsmetaphorik. - 
Unter Umständen ist die Vorstellung, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist (Heraklit), doch sehr viel tiefer in kulturelle Traditionen 
und kollektive Mentalitäten eingelagert! Und die Rolle der Frau und die der Pflege sind hier tief eingeschrieben. Diesbezüglich wären in 
Zukunft weitere philosophische und empirisch-analytische Tiefenbohrung angezeigt.
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tion bürgerlichen Lebens) befinden sich in einem 
zwar spannungsreichen, letztlich jedoch indif-
ferenten Verhältnis zueinander, was paradoxer-
weise berufliche, nicht staatlich fixierte Interes-
sensbekundungen und Durchsetzungspraktiken 
erleichtert35; der Einfluss der Kirchen auf das 
staatlich organisierte, jedoch stärker privat fi-
nanzierte Gesundheitswesens ist zwar eher ge-
ring, jedoch gibt es viele Krankenhäuser, in de-
nen ganz selbstverständlich pastoral caregivers 
zum Team gehören – ganz anders als in Deutsch-
land. Auf Grund eines gesellschaftlich stärker 
verankerten Prinzips bürgerlicher Rechtsgleich-
heit versteht sich die für Pflegeberufe bedeut-
same Emanzipation der Frau als Teil einer civil 
religion.36 Vor allem für den US-amerikanischen 
Kontext sollte nicht übersehen werden, dass 
Fortschritte in der beruflichen Selbstständig-
keit und Professionalisierung der Pflegeberufe 
eine Reaktion auf Kriegserfahrungen sind, was 
allein der sogenannte „Brown Report“ aus dem 
Jahr 1948: „Nursing for the Future“, in den USA 
unterstreicht. Jedoch hat die auch in diesem 
ursächlichen Zusammenhang zu betrachtende 
Akademisierung der Pflege eine bildungspoliti-
sche Eigendynamik erzeugt, an deren Ende nicht 
zu unterlaufende qualifikatorische Anforderun-
gen an die Aufnahme eines mit anderen Fachdis-
ziplinen gleichrangigen Studiums stehen (siehe 
dazu ausführlicher unter Teil B.2). 

Blickt man des Weiteren auf das Beispiel Großbri-
tannien, so fällt als differentes Merkmal auf, dass 
hier nicht nur der Staat als direkte Organisations-
macht des Gesundheitswesens (NHS) auftritt, son-
dern die in diesem bis heute, trotz neoliberaler Um-
strukturierungsversuche, unangefochtenen Teil 
öffentlicher Daseinsvorsorge tätigen Gesundheits-
berufe über starke, auch gewerkschaftlich organi-
sierte Interessensvertretungen verfügen. Zu nen-
nen sind etwa die British Medical Association oder 
die Royal Britisch Nurses Association, die ihrerseits 
professionstypische Aufgaben der beruflichen Re-
gistrierung und Selbstüberwachung ausübt, ohne 
dass ihr bis heute ein deutsches Äquivalent zur 
Seite gestellt werden konnte. Sowohl bildungs- als 
auch wissenschaftspolitisch nicht zu unterschät-
zen sind die kulturellen Einflüsse des Pragmatis-

nell aufgezwungener Formen der Reproduktion 
sozialen Lebens umso deutlicher hervortreten 
lassen. In dem Maße, wie sich politisch-administ-
ratives Handeln gegenüber widerstreitenden ge-
sellschaftlichen Interessen abzuschotten sucht, 
in dem Maße gerät es unter zunehmenden Legi-
timationsdruck. 

Vom gegenwärtigen Krisengeschehen sind die 
Pflegeberufe in besonderer Weise betroffen, was 
sich an drastisch wachsenden Arbeitsbelastungen 
ohne realistische Aussicht auf Änderungen ihrer 
gesellschaftlichen Stellung und faktisch folgen-
reiche Anerkennung ihres essenziellen Beitrages 
im Gesundheits- und Sozialwesen ablesen lässt. 
Ursächlich sind dafür aber nicht allein politische 
sowie strukturelle Beharrungskräfte verantwort-
lich zu machen, sondern ebenso prekäre menta-
litätsgeschichtliche Traditionen, die sich in einem 
‚unzeitgemäßen‘, unzureichenden beruflichen 
Selbstverständnis, in einem individualethisch 
‚halbierten‘ Care-Verständnis (Bobbert 2019) und 
damit zusammenhängenden Einstellungen und 
Verhaltensstilen bekunden, ohne deshalb einer 
latent autoritären (an einseitigen erwerbswirt-
schaftlichen Interessen orientierten) Gesund-
heitspolitik machtvoll begegnen zu können. Die 
hier vertretene Auffassung lautet daher: Um sich 
aktiv, das heißt öffentlich machtvoll in aktuelle 
und zukünftige politische Gestaltungsprozesse 
einbringen zu können, bedarf es einer organisa-
tionspraktischen und bildungspolitischen Ent-
schlackung problematischer Traditionselemente.

Ein noch immer großes Problem ist die man-
gelnde Fähigkeit der Reflexion und Artikulation 
originärer Interessen der Berufsgruppe Pflege in 
Deutschland. Dies betrifft vor allem auch Pfle-
geimmigrantinnen. Im internationalen Vergleich 
haben wir es mit unterschiedlichen Traditionen 
beruflicher Selbstorganisation zu tun. Im ang-
loamerikanischen Raum lässt sich ein wesent-
lich stärker ausgeprägtes berufliches Selbstbe-
wusstsein verzeichnen, für das es verschiedene 
Erklärungen gibt. Nimmt man das Beispiel der 
USA, so fallen drei bemerkenswerte Unterschie-
de ins Auge: Staat (als Garant stabiler Ordnung) 
und Gesellschaft (als Sphäre der Selbstorganisa-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35 Dieses Verhältnis hat sich allerdings in den letzten Jahrzehnten erheblich in dem Maße verändert, wie sich Fragen des öffentlichen 

Haushalts, d.h. zunehmende Steuerkonflikte, in Kernfragen eines „politischen Marktes“ verwandelten und damit eine „neue Form des 
Klassenkampfes“ hervorbrachten. (Bell 1979, 265f.).

36 Die Koexistenz von zivilgesellschaftlicher Rechtsgleichheit und ein lang überdauernder, subkutan rassistischer Grundkonsens im demo-
kratischen US-amerikanischen Lebensalltag ist allerdings – trotz oberster gerichtlicher Aufhebung der Rassentrennung z.B. in Schulen 
im Mai 1954 – ein eher finsteres ͵Kapitel� der von Anfang an in Eroberungsmentalitäten fundierten Gesellschaftsgeschichte Amerikas. 
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geraumer Zeit ‚emanzipiert‘ hat (aktuell: Kohlen & 
McCarthy 2020; zu einigen Problemen einer Care-
Ethik vgl. Remmers 2017).37 

Allerdings wird man sich auch fragen müssen, 
in welchem Maße das deutsche Pflegesystem 
von einem latenten Konservatismus beherrscht 
wird, der nicht genuin kirchlich oder religiös ist, 
sondern seine Wurzeln in einer überaus starken 
Abhängigkeit vom ärztlichen Beruf hat und in 
einer Frauenrolle, welche die Emanzipations-
schritte des 20. Jahrhunderts nicht oder nur teil-
weise vollzogen hat. Betrachtet man die „freien 
Werke der Liebe“, Diakonie und Caritas im 19. 
Jahrhundert, so haben diese auf die soziale Fra-
ge durchaus fortschrittlich geantwortet. Und sie 
boten Frauen, die sonst am Rande der Gesell-
schaft unversorgt gestanden hätten, eine für da-
malige Verhältnisse durchaus gute soziale Stel-
lung. Eine Schwierigkeit scheint darin zu liegen, 
dass diese fortschrittlichen Strukturen nicht à 
jour gehalten wurden, sondern irgendwann eher 
als Bremse fungierten.38

In Zukunft wird es darum gehen, den berufspoliti-
schen Forderungen der Pflegeberufe einen an ob-
jektiven Interessen und gesellschaftlichen Zentral-
werten orientierten Begründungszusammenhang 
zu geben. Dieser fungiert zugleich als Legitimati-
onsrahmen eines klassischerweise von etablier-
ten Professionen beanspruchten und als selbst-
verständlich geltenden öffentlichen Mandats, das 
in drei Dimensionen beruflicher Verantwortlich-
keiten wahrzunehmen und durchzusetzen ist: (a) 
als unmittelbare Verantwortung der Erbringung 
qualitativ hochwertiger, ethisch anspruchsvoller 
Leistungen gegenüber anvertrauten, auf Hilfe und 
Fürsorge angewiesenen Personen, wobei deren 
Interessen Vorrang vor den Interessen professio-
neller Akteurinnen und Akteure haben; (b) als mit-
telbare Verantwortung gegenüber dem Souverän 

mus in angloamerikanischen Ländern, die zur frü-
hen Begründung, vor allem aber gesellschaftlichen 
Anerkennung originärer pflegewissenschaftlicher 
Forschungstraditionen mit Ausstrahlungen auch 
auf skandinavische Länder geführt haben. 

Dagegen zeichnet sich die pflegepolitische Kultur 
Deutschlands durch beispiellose Zersplitterungen 
beruflicher Selbstvertretung aus. Inwiefern dafür 
vergleichsweise starke kirchliche Traditionen mit 
spezifisch kulturellen Prägekräften ursächlich ver-
antwortlich sind, werden differenzierte pflegehis-
torische Studien zeigen müssen. Dabei verbieten 
sich eindimensionale Zuschreibungen. Bezogen 
auf die evangelische Krankenhausversorgung lässt 
sich zumindest sagen, dass eine mit „Liebesdienst“ 
assoziierte Pflege zwar mit Altruismus, keines-
wegs aber mit grenzenloser „Selbstaufopferung“ 
verbunden sein muss. In einer Übergangszeit etwa 
der 1950er und frühen 1960er Jahre hat christlich 
motivierte, auf persönliche Zuwendung ausgerich-
tete, seinerzeit fachlich hochkompetente Kran-
kenpflege sich gewissermaßen als widerständig 
gegenüber sich massierenden Rationalisierungen 
im Zeichen moderner (betriebswirtschaftlich do-
minierter) Managementstrategien erwiesen (dazu 
ausführlich Kreutzer 2014); d.h. gegenüber einer 
Transformation der Krankenversorgung, deren kri-
senhafte Folgen heute immer drastischer vor Au-
gen treten. Insofern dürfen kirchliche Traditionen 
der Krankenpflege keineswegs bloß als Hindernis 
säkularer Modernisierungen betrachtet werden. 
Gleichwohl stellt sich die Frage, inwieweit kirch-
lich überzeichnete Demutstraditionen gewisser-
maßen als Komplementärphänomen einen – wie 
wir sahen – latenten strukturellen Autoritarismus 
befördert haben; inwieweit ein strukturell pater-
nalistischer Traditionsüberhang zu einem falsch 
verstandenen Dienstethos und einer damit ver-
knüpften Care-Ethik führen musste, von dessen 
Einseitigkeiten und Beschränktheiten sie sich seit 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
37 Charakteristisch für Fürsorge-Ethiken sind tugendethische Implikationen mit einer gewissen Indifferenz hinsichtlich der historischen 

Rolle, welche jene als etwas spezifisch Weibliches konnotierten Tugenden der Aufmerksamkeit und der Zuwendung im Rahmen 
institutionalisierter Machtbeziehungen bspw. im Gesundheitswesen spielen (Remmers 2000, 261f.). Erst eine Horizonterweiterung 
mit den von uns als wichtig erachteten Distanzierungseffekten gegenüber der Unmittelbarkeit fürsorglicher Beziehungen (siehe oben 
Abschnitt 4a) erlaubt es, gesellschaftlich traditionelle Rollen solcher Ethiken als solche des schweigsamen und würdevollen Ertragens 
subjektiv unverfügbarer Handlungsbedingungen zu durchschauen. Solche kritischen Einwände hatte bereits früh Liaschenko (1993, 79) 
erhoben: „The traditional womanly virtues have been those that have ensured we knew our place and kept it ›with grace‹.“ Tugenden 
der Fürsorge sind nicht nur entwicklungspsychologisch, sondern auch anthropologisch unverzichtbare Voraussetzungen menschlichen 
Gedeihens, deswegen keineswegs per se weibliche Tugenden, als solche erst das Resultat einer gesellschaftlich selegierenden Ordnung 
des Fühlens sowie entsprechender geschlechtsspezifischer Arbeitsteilungen und Rollenzuweisungen (Liaschenko 1993, 79; ausführlich 
sodann: Tronto 1994). Mit dieser Diagnose werden die für Fürsorgebeziehungen fundamental bestandswichtigen Dispositionen und 
Haltungen nicht in Frage gestellt, sondern lediglich entmystifiziert (so bei Falk Rafael 1996; Tong 1998; jetzt aus einer materialistisch-
feministischen Perspektive: Thompson 2020).

38 Vgl. Kreutzer 2010. Die verbreitete Skepsis und Abwehrhaltung gegenüber technischen Innovationen in der Pflege resultiert – bei aller 
notwendigen Kritik – wohl auch aus mangelnden Informationen und einem Gefühl, dann noch weniger selbst gestalten zu können. 
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zu erfüllenden Funktionen sind von gesellschaft-
lich überragender Bedeutung, weil mit ihnen die 
Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Lebens- und 
Arbeitszusammenhänge steht oder fällt (Stich-
wort: gesellschaftlich überlebenswichtige Bedeu-
tung von Care). Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit einer politischen ebenso wie soziokulturellen 
Neubewertung von Care als Fähigkeit und Be-
reitschaft zur Sorge für den Anderen, welche den 
Menschen zum Menschen macht. Dabei ist Sorge 
durchaus im umfassenden Sinn von Tronto (2013) 
zu verstehen, ein gutes Leben anzustreben, und im 
Sinne von Levinas als Übernahme von Verantwor-
tung für die Anderen, wodurch sich im Kern Diako-
nie auszeichnet (siehe Teil B.1).

(2) Im Zeichen neoliberaler Politiken40 weisen 
gegenwärtige postmoderne Gesellschaften do-
minierende Trends einer „Kolonialisierung“41 von 
Bereichen lebensermöglichender und lebenser-
haltender Sorgearbeit auf, insofern deren repro-
duktive Funktionen zunehmend Systemimperati-
ven der Vermarktlichung, Monetarisierung sowie 
einer Ökonomie der Zeit unterworfen werden mit 
dysfunktionalen ebenso wie moralisch desinte-
grativen Effekten: beispielsweise der Entwürdi-
gung von Pflegepersonen durch Entwertung ihrer 
Arbeit sowie Entwürdigung von Pflegebedürfti-
gen, insoweit sie als bloße Faktoren erwerbswirt-
schaftlich ausgerichteter Versorgungseinrichtun-
gen und ihrer Bilanzen fungieren (Winker 2021; 
Remmers 2018) (siehe Teil B.3). Diesen desinte-
grativen Effekten kann nur durch eine gezielte 
Abschirmung aller Systeme gesellschaftlich re-
produktiver Leistungen gegenüber ihrer unge-
steuerten Vermarktlichung sowie ihrer dysfunk-
tionalen Bürokratisierung begegnet werden. Die 
Bewertung von Leistungen der Fürsorge, die mit 
treuhänderisch übernommenen Schutzaufgaben 
verbunden ist, entzieht sich marktwirtschaftli-
chen und damit rentierlichen Kalkülen. Gleiches 
gilt für die entsprechende Befähigung professi-
oneller Akteure, die ein staatlich überwachtes, 
beruflich autonom verwaltetes, nicht beliebigen 

als oberster Gesetzgeber sowie als letztinstanzlich 
das gesellschaftliche Interesse repräsentierender 
Auftraggeber. In diesem Sinne werden Gesund-
heitsprofessionellen als Treuhänder Aufgaben 
der organisatorischen Gewährleistung der Ge-
sundheitsfürsorge übertragen (organisatorischer 
Sicherstellungsauftrag). Dieses Mandat schließt 
nicht allein die soziale Verantwortung für eine 
angemessene Allokation von Mitteln der Gesund-
heitsfürsorge, sondern ebenso politisches Enga-
gement im Falle beruflicher Unrechtserfahrungen 
mit ein (Friesacher 2012); (c) als innerprofessionelle 
Verantwortung im Sinne der Gewährleistung qua-
lifikatorischer Maßnahmen als Grundlage staatli-
cher Approbation, um den organisatorischen und 
den fachlichen Sicherstellungsauftrag auf Grund-
lage komplexer Expertise sowie ethischer Sensi-
bilität erfüllen und die moralische Integrität des 
Berufs als gesellschaftliche Vertrauensbasis (pro-
fessionelles Versprechen) festigen zu können.39 Mit 
einem solchen, über drei Dimensionen beruflicher 
Verantwortlichkeit sich erstreckenden professio-
nellen Mandat wird der ehedem stark berufsstän-
dische Charakter politischer Interessenvertretung 
überwunden. 

In welchen Kontexten sind daraus ableitbare be-
rufs- und gesundheitspolitische Forderungen ana-
lytisch zu begründen? Mit dem folgenden Versuch, 
einige wenige Antworten zu finden, kann zunächst 
kaum mehr beansprucht werden als einen Hori-
zont kritischer Reflexion sowie transformatori-
scher Aufgaben zu umreißen. Damit sollen die im 
Teil B formulierten „Diagnosen und Konsequen-
zen“ vorbereitet werden. 

(1) Pflegeberufe bedürfen einer soziologisch dif-
ferenzierten, kritischen Selbstaufklärung über 
die von ihnen für die Aufrechterhaltung gesell-
schaftlichen Lebens erbrachten zentralen repro-
duktiven Leistungsbeiträge unter Bedingungen 
traditionell geschlechtsspezifischer Arbeitstei-
lungsverhältnisse mit dazu gehörenden Rollenzu-
weisungen. Die von Pflegeberufen als Care-Work 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39 Riedel & Giese 2018; Kohlen 2012. Vgl. dazu die analog auf die ärztliche Profession bezogenen Darstellungen eines professionellen 

Mandats bei Friedrich Heubel (2021), der damit vor allem eine berufsethische Begründung professioneller Einsprüche gegen eine Öko-
nomisierung des Krankenhauswesens (DRG-Fallpauschalen-System) liefert.

40 Einer der jüngsten rekonstruktiven Analysen von Biebricher (2021) zufolge versteht sich Neoliberalismus als eine politische Strate-
gie der Stärkung und Expansion kapitalistischer Märkte auf der Grundlage einer international befestigten Wettbewerbsordnung bei 
gleichzeitiger einzelstaatlicher Austeritätspolitik (bei dauerhaften Kürzungsrunden im staatlichen Gesundheitswesen). Theoretische 
Begründungsversuche gehen auf den „Ordoliberalismus“ der späteren „Freiburger Schule“ (Eucken, später Röpke und Rüstow) zurück 
und sind nur verständlich als Reaktion auf Krisenentwicklungen der 1920 und 30er Jahre sowie als wirtschaftspolitische Gegenbewe-
gung zum Keynesianismus aktiver staatlicher Interventionspolitik. Das Etikett ‚liberal‘ ist insofern irreführend, als bereits die Vertreter 
des klassischen Ordoliberalismus eine politisch autoritaristische Schlagseite aufwiesen.

41 Bei dem Terminus „Kolonialisierung der Lebenswelt“ stützen wir uns auf Habermas (1981, S. 489ff.).
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sen, weil sie – auch unter revisionsbedürftigen Ein-
schränkungen physischer Mobilität und geistiger 
Regsamkeit – zugleich Räume der Selbstverfügung 
und Selbstbestimmung sind (siehe dazu Teil B.4). 

Solche Transformationsprozesse bergen zugleich 
Herausforderungen für die professionelle Pflege. 
Mit neuen, in das Lebensumfeld Betroffener struk-
turell eingelassenen Organisationsformen von 
Care werden ebenso neue Formen der Arbeitstei-
lung zwischen unterschiedlichen Akteurinnen und 
Akteuren (professionell, informell) geschaffen. Da-
raus erwächst die Notwendigkeit, unterschiedliche 
Fähigkeiten aller Beteiligten zusammenzuführen 
und aufeinander abzustimmen. Fortgeschrittene 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
könnten sich bei der sozialräumlichen Leistungsor-
ganisation unter der Voraussetzung zureichender 
technischer Instruktion und Beratung als beson-
ders hilfreich erweisen (BMFSFJ 2020, S. 50f. und 
92ff.). Durch neue Formen des Zusammenwirkens 
von Personen, die gemeinsam an einem Arbeits-
ergebnis (wie bspw. Wohlbefinden, Zuwachs an 
Kompetenzen, Eigeninitiative, Selbständigkeit 
etwa des pflegebedürftigen Menschen, ihm zuge-
höriger Personen, aber auch des professionellen 
Teams) ein lebendiges Interesse haben, entstehen 
kollaborative Güter (commons42). 

Auf solche Transformationsprozesse sind Pfle-
gefachpersonen qualifikatorisch durch Erwei-
terung bzw. Vertiefung eines Kompetenzprofils 
vorzubereiten, in dem kommunikativen (ver-
balsprachlichen, mimetischen, ebenso techni-
schen) sowie organisatorischen Fähigkeiten ein 
größerer Stellenwert beizumessen ist. Dies be-
trifft ebenso mit neuen professionellen Anfor-
derungen zu verknüpfende ethische Kompeten-
zen der Problemlösung (Giese 2019). Denn es ist 
anzunehmen, dass mit neuen, koordinatorisch 
komplexen, die Privatsphäre verschiedener be-
troffener Personen mit unterschiedlichem kul-
turellem Hintergrund tangierenden Aufgaben 
Konfliktpotenziale wachsen werden. Doch es 

wirtschaftlichen Interessen überantwortetes 
Curriculum zu durchlaufen haben. In Anbetracht 
einer wachsenden Kommerzialisierung des Ge-
sundheitswesens werden berufliche Bildungs-
prozesse verstärkt auf die Anbahnung kritischer 
Urteilsfähigkeit zur Aufrechterhaltung professio-
neller Autonomie in gesellschaftlicher Verantwor-
tung auszurichten sein (siehe Teil B.2).

(3) Angesichts tiefgreifender sozialstruktureller, de-
mografischer, aber auch soziokultureller Veränderun-
gen ist Care-Work mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert. Lebensmodelle, Lebensstile und Pha-
sen sozialen und gesundheitlichen Versorgungsbe-
darfs variieren immer stärker. In Zukunft werden da-
her neue, insbesondere wohnortnahe, in vertrauten 
Lebensmilieus verankerte, in lokale Demografie-
politik eingebundene Konzepte der Sozial- und Ge-
sundheitswirtschaft eine wachsende Rolle spielen 
– und zwar jenseits marktförmiger Regulationsme-
chanismen mit naturgemäß großer Planungsunsi-
cherheit (dazu grundlegend: Foundational Econo-
my Collective 2019). Den Kommunen kommt damit 
eine besondere Daseinsverantwortung zu (BMFSFJ 
2016) (siehe weiter unter Teil B.1). 

Das Gelingen erforderlicher Transformationspro-
zesse hängt zum einen von ihrer gesellschaftlichen 
Erwünschtheit ab, zum anderen von der Entwick-
lung neuer Beteiligungsformen bei systematischer 
Berücksichtigung jener „existentiellen Erfahrun-
gen“ des Lebensalltags, aus denen Bedürfnisse und 
Beteiligungsinteressen erwachsen. Nur so können 
organisationspraktische Kreativität und Schub-
kraft erzeugt werden. Gleichzeitig müssen Ent-
lastungsperspektiven in professionellen und in-
formellen Versorgungskontexten erkennbar sein. 
Gegenüber institutionellen Ballungen mit Tenden-
zen der Anonymisierung und wachsenden Büro-
kratisierung (bspw. Pflegeheime in großbetrieb-
licher Organisationsform) wird die pflegerische 
Versorgung zukünftig stärker in Erfahrungsräume 
des praktischen Lebensalltags (Nachbarschaftlich-
keit, Sozialräumlichkeit) zurückgeholt werden müs-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42 Darunter verstehen wir im Anschluss an Winker (2021, S. 166) „Sozialgefüge [...], in denen Menschen ihre Zusammenarbeit gleichberech-

tigt organisieren.“ Demnach erweist sich die Organisationsform als entscheidend dafür, dass abstrakte Rechtsansprüche von Mitgliedern 
einer Gesellschaft auf öffentliche Güter in einem konkreten Bezug zur Lebenswelt der Adressaten auch wirklich eingelöst werden können. 
Der Weg, der damit beschritten würde, wäre möglicherweise der zu einer Erneuerung der „Fundamentalökonomie“ (Foundational Econo-
my Collective 2019). Konzeptionell würde dies bspw. bedeuten, dass die in dieser fundamentalen Sphäre der Daseinsvorsorge engagierten 
Unternehmen der Sozialwirtschaft dem staatlichen Auftraggeber gegenüber reziproke Pflichten zu übernehmen hätten, die etwa die 
Einkommensstruktur, auf deren Grundlage Güter und Dienstleistungen bereitgestellt werden, oder die Preispolitik tangieren würden. Sie 
könnten Auflagen insbesondere einer sozialen Lizensierung unterworfen werden. In Erinnerung gerufen sei an dieser Stelle lediglich, dass das 
Konzept der „Fundamentalökonomie“ letztlich auf eine „historisch gewachsene moralische Ökonomie“ verweist, die sich bis auf das Grün-
dungsdokument der klassischen politischen Ökonomie: Adam Smiths Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, zurückver-
folgen lässt, gewissermaßen gerahmt durch seine Theory of Moral Sentiments. (Foundational Economy Collective 2019, S. 156 und 149). 
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stellungen wie diesen: Was wünscht sich eine 
hilfebedürftige Person und was können durch 
Sympathie oder durch objektive, beruflich ver-
pflichtende Normen motivierte und gesteuerte 
Personen für die Erfüllung dieser Wünsche leis-
ten? Es ist zu hoffen, dass auf dem Wege kolla-
borativer Praxis von Care der Wert professionel-
ler, aber auch informeller Beiträge transparent 
buchstäblich greifbar und gesellschaftlich in an-
gemessener Weise geschätzt wird.

werden mit neuen, stärker sozialräumlich aus-
gerichteten Organisationsformen von Care auch 
weitere Lernprozesse zu erwarten sein. Denn 
systematisch an den Lebensalltag und die sozi-
alen Infrastrukturen pflegebedürftiger Personen 
anknüpfende Versorgungskonzepte werden nur 
gelingen, wenn mit ihnen gleichzeitig ein Po-
tenzial unvermeidbarer Demokratisierung von 
professional-client-Beziehungen entbunden 
werden kann, und zwar unter leitenden Frage-

Teil B | DiAgnosen unD 
Konsequenzen

Vorbemerkung

Auf der Grundlage der in Teil A skizzierten krisen-
haften Ausgangslage von Care-, insbesondere 
von Pflegeberufen und der darin zum Ausdruck 
gebracht krisenhaften Probleme sollen in diesem 
Teil, verdichtet in fünf pflege- und gesundheitspo-
litisch essenziellen Perspektiven, unsere Untersu-
chungsergebnisse thematisch zugespitzt werden.

1. Gesundheit und Pflege als Aufgabe 
der Daseinsvorsorge

Pflege beruht auf fachlich anspruchsvollen, eben-
so manuell-praktische, organisatorisch-planerische, 
kommunikative sowie hermeneutische Fähigkei-
ten einschließenden Kompetenzen. Sie ist damit 
zugleich Ausdruck und Ergebnis des anthropo-
logisch tiefsitzenden empathischen Vermögens, 
sich auf die Bedürftigkeit anderer einstellen und 
einschwingen zu können. Insofern entzieht sich 
Pflege in ihrem Kern einer ansonsten dominanten 
produktiven Zweckrationalität. Pflege kommt in 

den Dienstleistungsberufen eine Sonderstellung 
zu, da sie sich industriellen Logiken der Quali-
tätssicherung in ihrem lebendigen Zentrum der 
Arbeit, in ihren altruistischen Anteilen, aber auch 
in ihren unverzichtbaren Kompetenzen der Sen-
sibilität, Empathie, Spontanität und Kreativität 
nicht fügt.43 Diese Sonderstellung hat sich unter 
Vorzeichen der Corona-Pandemie erneut gezeigt. 
Pflege ist unverzichtbarer Teil eines Gesundheits-
wesens, das auf die Förderung und Erhaltung der 
Gesundheit aller Bürger*innen und den wirksa-
men Schutz der Integrität und Menschenrechte 
kranker und auf Pflege angewiesener Menschen 
ausgerichtet ist. 

Gesundheit ist ein unverfügbares und deshalb 
nicht handelbares Gut. Es ist ebenso wie die 
Gewährleistung menschenwürdiger Bedingun-
gen für auf Pflege angewiesene Menschen eine 
Aufgabe, die der Daseinsvorsorge zuzuordnen 
ist. Daseinsvorsorge verstehen wir im moder-
nen verwaltungswissenschaftlichen Verständ-
nis als Bedingung guten Lebens für alle Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort (Schmidt 2018). Die 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
43 Ein großer Teil der Pflegewissenschaft orientiert sich derzeit jedoch teilweise reichlich unreflektiert an einer evidence based medicine 

und inauguriert eine evidence based nursing. Das Problem dieser Mimesis ohne eigene Hermeneutik ist eine Professionsvergessenheit, 
die zwar Daten um Daten erhebt, diese aber ohne ein entsprechendes handlungstheoretisches Fundament nicht mehr in ein sehr viel 
komplexeres Wissen professioneller Akteure umsetzen kann, in dem der Kern menschlicher Pflegebeziehungen theoretisch wie prak-
tisch in den Blick genommen wird. Die Pflegewissenschaft sollte hinter dem kritischen Diskurs, der intemittierend auch in der Medizin 
geführt wird, nicht atavistisch zurückfallen. Siehe dazu neuerdings Roelcke 2017.
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Zwangsandrohungen (Schnelltests, Impflicht), 
konfrontiert, die ihre Eigenverantwortlichkeit in 
Frage stellten.

Gesundheit als öffentliches Gut, als Aufgabe der 
Daseinsvorsorge dient dem Schutz und der Er-
haltung der Gesundheit. Der Gesundheitsstatus 
der Bevölkerung in Regionen hat als Referenz-
maßstab für eine gute gesundheitliche und pfle-
gerische Versorgung zu dienen – das ist die eine 
Lektion aus der Corona-Pandemie. Die andere 
lautet: Die Sorge um auf Pflege angewiesene, 
um vulnerable Menschen kann nicht allein Insti-
tutionen anvertraut werden, deren Logiken zum 
Teil von Hierarchie absicherndem Haftungsden-
ken einerseits und Gewinnstreben andererseits 
dominiert werden. Die Sorge gehört in die Mit-
te der Gesellschaft, professionell unterstützt 
und flankiert und in demokratische Aushand-
lungsprozesse vor Ort eingebettet - im Sinne 
von sorgenden Gemeinschaften (Klie 2019). Das 
der hierbei vorausgesetzte „sensus communis“ 
in westlichen Gesellschaften mit ihren Formen 
deliberativer Konfliktbearbeitung keineswegs 
selbstverständlich ist, zeigt sich in den aktuel-
len gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. 
Umso bedeutsamer erscheint es, Formen der 
aktiven Bürger*innenbeteiligung in die – wis-
senschaftsbasierten – Auseinandersetzungen 
und Suche nach Lösungsstrategien für die sich in 
der Corona-Pandemie zeigenden Herausforde-
rungen zur Erhaltung der Gesundheit und Siche-
rung der Pflege als Aufgabe der Daseinsvorsorge 
für alle Bürger*innen in der administrativen und 
politischen Kultur zu verankern.

2.Berufliche Emanzipation und 
Eigenständigkeit45 

Care-Berufe sind überwiegend, jedoch nicht 
ausschließlich Frauenberufe und stehen damit 
in einer Tradition gesellschaftlich unzureichen-
der Wertschätzung. Dies betrifft in besonderem 
Maße entsprechende Bildungsgänge und ihre in-
stitutionelle Verortung (dazu seinerzeit wegwei-
send: Rabe-Kleberg, Krüger, Karsten & Bals 1991).

Notorisch verkannt wird bis heute der Typus und 
Charakter von Sorgearbeit im Kontext unter-
schiedlicher Einrichtungen des Gesundheits- und 

Förderung und Erhaltung der Gesundheit, die 
Gewährleistung einer bedarfs- und präferenzori-
entierten pflegerischen Infrastruktur bleibt auch 
dann eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, wenn 
zunehmend Elemente marktlicher Steuerung 
und des Wettbewerbs Eingang in die Steuerung 
des Gesundheitswesens und der Langzeitpflege 
gefunden haben. So nachvollziehbar zunächst 
in einem neoliberalen Zeitgeist und angesichts 
erheblicher Effizienzdefizite eines korporatis-
tischen Wohlfahrtssystems die Einführung von 
Marktelementen in den Gesundheitssektor und 
der Langzeitpflege war, so sehr zeigt sich gera-
de unter Vorzeichen der Corona-Pandemie, wie 
die Dynamiken der Ökonomisierung und vor 
allen Dingen die der Kommerzialisierung des 
Gesundheitswesens und der Langzeitpflege zu 
Infrastrukturdefiziten einerseits und regionalen 
Versorgungsdesideraten andererseits geführt 
haben (Schulz-Nieswandt 2020a). Auch zeigten 
sich in teilweise dramatischer Weise die Korrup-
tionsanfälligkeit des Gesundheitssystems.44 Die 
bekannten Risiken einer voraussehbaren Pan-
demie wurden nicht präventiv aufgegriffen, was 
gerade in den ersten Wochen und Monaten der 
Covid-19-Pandemie zu dramatischen Defiziten 
in einem präventiven Infektionsschutz und zu 
Versorgungsdefiziten in der Krankenhausver-
sorgung geführt hat. Einzelbetriebliche Logi-
ken, die Dominanz von Stakeholderinteressen 
und Renditeerwartungen haben die staatliche 
Gewährleistungsfunktion in puncto Gesundheit 
und Langzeitpflege zurücktreten lassen. Nicht 
die Sachzieldominanz prägte das Geschehen, 
sondern fiskalische und betriebswirtschaftliche 
Zielvorgaben (Schulz-Nieswandt 2020a). Ent-
sprechend unethisch waren auch in Zeiten der 
Corona-Pandemie betriebswirtschaftliche Kal-
küle, etwa wenn es um den Einkauf und Weiter-
verkauf von Schutzmasken und die Verwendung 
von Subventionen nach Maßgabe ökonomischer 
Partikularinteressen ging. Die beruflich Pflegen-
den wurden zu Helden stilisiert und mit einem 
flüchtigen Bonus bedient. 

Sie blieben gleichwohl vielfach mit ihrem be-
ruflichen Ethos in den institutionellen Logiken 
gefangen und wurden – anders als das medizi-
nische Personal – durch hoheitliche und admi-
nistrative Vorgaben, insbesondere in der Lang-
zeitpflege mit Verpflichtungen, teilweise unter 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
44 Vgl. Manzeschke (2015). Die zweite Auflage folgt in diesen Monaten mit einer Überarbeitung.
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angesichts dessen besonders bemerkenswert, 
dass Pflegende in Deutschland mehr Personen 
je Schicht pflegen und begleiten, als in anderen 
Ländern. Zudem sind die Ausführungen zu den im 
Rahmen der Ausbildung zu erwerbenden Kom-
petenzen in Anlage 2, I-V der Pflegeberuflichen 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) 
in ihrem Anspruch an Inhalt und Komplexität für 
eine dreijährige Berufsausbildung ungewöhnlich 
hoch, wenn auch angesichts des sensiblen beruf-
lichen Handlungsfelds unbedingt erforderlich.

Auch ein pflegewissenschaftliches Hochschulstu-
dium muss vergleichbar hohen Anforderungen an 
akademische Bildungsabschlüsse gerecht werden. 
Der wachsende Bedarf an akademisch qualifizier-
ten Pflegefachpersonen darf kein Grund für eine 
Erleichterung von Bildungszugängen durch Ab-
senkung von Bildungserfordernissen sein mit der 
Folge einer unzulässigen Absenkung von Kompe-
tenzniveaus. Im Gegenteil: Je größer die Anerken-
nung qualitativ anspruchsvollen Wissens und die 
Wertschätzung erworbener Fach- und Handlungs-
kompetenzen im Praxisfeld der Pflege ausfällt, 
desto stärkere Attraktivität gewinnen entspre-
chende berufliche und akademische Bildungsgän-
ge in der Gesellschaft. Sie benötigen eine ebenso 
hochwertige Qualifikation des Lehrpersonals für 
berufliche und hochschulische Bildungsprozesse, 
wobei insbesondere die Profilierung der Lehrer- 
und Lehrerinnenbildung einer konsequenten pfle-
gewissenschaftlichen, pflegepä dagogischen und 
professionsspezifischen Fokussierung aller Studi-
eninhalte einschließlich der medizinisch-naturwis-
senschaftlichen bedarf. Erst durch eine eigenstän-
dige professionelle Pflegeperspektive kann dem 
gesundheitlichen Versorgungsbedarf und dem 
damit verknüpften gesellschaftlichen Mandat des 
Berufs hinreichend entsprochen werden.

Zwischen berufspolitischen Entscheidungen und 
bildungspolitischen Weichenstellungen besteht 
eine enge Verknüpfung, insofern gerechte und ak-
zeptable Leistungsvergütungssysteme in Zukunft 
an erworbenen beruflichen Kompetenzen und Ver-
antwortlichkeiten (u.a. auch Vorbehaltsaufgaben) 
zu orientieren sind. Dies setzt gleichzeitig Verän-
derungen in der Haltung der Berufsgruppe voraus, 
da bislang aufopferungsvolle Handlungsbereit-
schaften lediglich der Kompensation struktureller 
Mängel dienten. Aufgrund eines bestimmten men-

Sozialwesens mit seinen unterschiedlichen An-
forderungen an eine hochwertige Pflege und den 
dazu nötigen Kompetenzen in Abhängigkeit von 
der wachsenden Komplexität des Versorgungs-
bedarfs der diversen gesellschaftlichen Gruppen. 
Flankiert durch dringend erforderliche politische 
Maßnahmen, wird mit der Zunahme pflegewis-
senschaftlich sowie professionsethisch fundier-
ter Handlungskompetenz ebenso der Grad und 
der Umfang pflegeberuflicher Verantwortung im 
gesamten gesundheitlichen Versorgungssystem 
wachsen müssen. Ihr muss mit entsprechenden 
Leistungsbemessungskriterien und Vergütungen 
entsprochen werden, die an den spezifischen Be-
darfen professioneller Pflege ansetzen und nicht 
primär ökonomische Zielperspektiven fokussieren. 

Zur Erläuterung: Wachsende Anforderungen 
an pflegeberufliche Handlungsfähigkeit erzeu-
gen einen dringenden Reformbedarf der kon-
sekutiven (Neu-)Ordnung entsprechender be-
ruflicher Bildungswege und Bildungsprozesse 
an den jeweiligen Lernorten. Eine angemesse-
ne berufliche Ausbildungsqualität kann nur mit 
allgemeinbildenden Schulabschlüssen beson-
ders leistungsfähiger Schulabsolvent*innen als 
Eingangsniveau gewährleistet werden. Nur so 
kann das Berufsfeld Pflege die ihm gebühren-
de gesellschaftliche Anerkennung finden, statt 
oftmals bloß als Sammelbecken für sogenann-
te „Arbeitsmarktverlierer*innen“ angesehen 
zu werden. Diese Anforderung gilt auch für die 
Durchlässigkeit berufsschulischer und hoch-
schulischer Bildungswege mit qualifikatorisch 
anspruchsvollen Anerkennungsregelungen. Ein 
besonderer Wert ist hierbei Bildungskonzepten 
mit dem Ziel der Subjektentwicklung beizumes-
sen. Dies gilt vor allem mit Blick auf erforderli-
che Analyse-, Reflexions-, Entscheidungs- und 
Kommunikationskompetenzen, die fachlich vor 
dem Hintergrund wissenschaftlich geprüfter 
Standards anzueignen und berufspraktisch ein-
zuüben sind, um professionelle Verantwortung 
in direkten professional-client-Beziehungen so-
wie auch in interprofessionellen Kooperationszu-
sammenhängen übernehmen zu können. Dafür 
sind in Deutschland für die prozessverantwortli-
chen Fachkräfte lediglich Fachkompetenzen auf 
dem Niveau 4 (DQR) vorgesehen statt jene im 
Vergleich mit dem Europäischen Qualifikations-
rahmen vorgesehene Kompetenzstufe 6. Das ist 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45 Für wichtige Hinweise danken wir Constanze Giese und Annette Riedel.
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wohnerin oder eines Bewohners normiert und re-
guliert wird. Dies alles zum Rechtsschutz der Be-
wohnerinnen und Bewohner, zur Orientierung der 
professionell Pflegenden und zur Vergleichbarkeit 
und Vergütung der dort erbrachten Leistungen.

Diese Konstellation erweist sich allerdings als pro-
blematisch. Die Regulierung hat zu einem guten 
Teil die Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit 
der Akteure vor Ort gedämpft, wenn nicht erstickt. 
Es handelt sich nach vielen Jahren der Einübung 
um eine ›Kultur‹ der akzeptierten Unselbständig-
keit und Erwartung, dass von der Leitungsebene 
die nötigen Anweisungen kommen werden, die vor 
Ort dann zu exekutieren sind. Flankiert wird dies 
von einer Verrechtlichung praktisch aller wesent-
lichen Vorgänge, was eine verbreitete Angst vor 
Regressforderungen und Erlösminderung zur Fol-
ge hat. und den hierarchiegläubigen Attentismus 
noch verstärkt. Gleichzeitig werden jedoch funda-
mentale Rechte der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner leichthin über Sedierungen, Fixierungen oder 
Einsperrung kassiert (freiheitsentziehende Maß-
nahmen), ohne dass dies tatsächlich als schwere 
Rechtsverletzung thematisiert würde. 

Es ist nicht so, dass in den Pflegeeinrichtungen 
Menschen arbeiten, die zu wenig wissen oder zu 
wenig fühlen. Es ist aber so, dass ihnen in den 
meisten Fällen Strukturen und Prozesse fehlen, 
um das wahrgenommene Unbehagen oder ma-
nifeste Unrecht zu artikulieren und über entspre-
chende Reflexion ein begründetes und verant-
wortetes Handeln dagegen zu setzen. Es ist ein 
Versäumnis der Zeit vor der Pandemie, das in der 
Krise erschwerend durchschlägt. Es ist nicht sel-
ten ein Manko in der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Mitarbeitenden und Leitungen, dass ihnen, 
die sie vor allem auf die individuelle Begegnung 
mit Hilfebedürftigen vorbereitet wurden, nur we-
nig Verständnis und Kompetenz verfügbar ist, um 
in organisationalen Bezügen zu denken und ent-
sprechend strukturell vernetzt zu handeln.

In Bezug auf ethische Fragen existiert weithin 
Sprachlosigkeit. Das resultiert zum einen aus 
der weithin wenig vorhandenen ethischen Kom-
petenz, moralisch relevante Dimensionen in 
bestimmten Situationen überhaupt wahrneh-
men und artikulieren zu können. Zum zweiten 
in mangelnden organisationalen Strukturen, die 

talen und strukturellen Traditionsüberhangs (siehe 
oben) hat es die gesamte Berufsgruppe der Pflege 
bis heute nicht vermocht, ihren gesellschaftlich 
legitimen, fachlich begründeten Ansprüchen in 
Form starker Organisationen beruflicher Interes-
senvertretung Ausdruck zu verleihen.

Besonders deutlich stach die mangelnde Organisa-
tionsmacht der Pflegeberufe seit der ersten Welle 
von Covid-19-Infektionen in Pflegeheimen hervor. 
Infektiologisch und materiell völlig unvorbereitet, 
mussten sich die Pflegeheime durch Rechtsver-
ordnungen auf freiheitsentziehende Maßnahmen 
zurückziehen, ohne dass die Berufsgruppe Pflege 
auf diese grund- und menschenrechtlich höchst 
problematische Situation (siehe unten) zumin-
dest mit speziell ausgearbeiteten palliativen Ver-
sorgungskonzepten angemessen hat reagieren 
können.46 Stattdessen hat die Covid-19-Pandemie 
aufgrund wachsender Personalengpässe und eines 
verschlechterten Personalmix eine tendenzielle 
Rückkehr zur Funktionspflege mit Verrichtungsori-
entierung beschleunigt. Überhaupt nicht erwogen 
wurde dabei, inwieweit im Rahmen einer konse-
quent realisierten und mit Leben erfüllten Bezugs-
pflege Übertragungsrisiken wesentlich hätten 
verringert werden können. Es werden somit Pfle-
gefachpersonen benötigt, die solche Zusammen-
hänge erkennen, versprachlichen und Aushand-
lungsergebnisse konsequent vertreten können.

3. Eigenverantwortung und 
institutionelles Regime

Die nun seit über einem Jahr währende Corona-
Pandemie hat wie ein Brennglas die schon zuvor 
bestehenden Probleme im Gesundheitswesen 
und der Langzeitpflege stärker zum Vorschein 
kommen lassen. Ein Aspekt, der in diesem Zu-
sammenhang häufiger genannt worden ist, ist 
der Hang zu übermäßiger Verwaltung bei gleich-
zeitiger struktureller Unverantwortlichkeit in 
einem feinstgliederigen Föderalismus. In den 
Alten- und Pflegeheimen ist dieser Umstand be-
sonders augenfällig, da sie – wie kaum eine an-
dere Organisation – von allen Ebenen reguliert 
werden: Bundes- und Länderrecht greifen hier, 
kommunales Recht und Träger wirken ein; sie alle 
tragen dazu bei, dass möglichst detailliert jede 
Handlung, jede Situation, jeder Zustand einer Be-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
46 Inzwischen liegen pflegewissenschaftliche und ethische Empfehlungen vor: Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft (2021); Rie-

del, A., Giese, C. et al. (2020).
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guten Pflege unter Bedingungen der Pandemie 
eher zu den Posterioritäten auf der politischen 
Agenda gehörte.48 Verstärkend kommt noch 
hinzu, dass die Gruppe der pflegebedürftigen 
Menschen in unserer Gesellschaft eher als rand-
ständige Einzelne wahrgenommen werden und 
nicht als konstitutiv für das Gesamtbild dieser 
Gesellschaft. Wenn – um das an einem Beispiel 
zu erläutern – ein älterer Herr im Fernsehen unter 
Tränen darauf hinweist, dass er seit Wochen seine 
Frau im Pflegeheim nicht mehr besuchen dürfe, 
dann wird das als bedauerliches, aber doch sub-
jektives Befinden inszeniert. Wenn ein Unterneh-
mer ebenfalls unter Tränen von seinem bevorste-
henden Ruin berichtet, dann ist das gerade kein 
Einzelfall, sondern steht pars pro toto für eine 
gefährdete Wirtschaft und damit für unser aller 
gefährdetes Wohl. Diese Imbalance zwischen der 
scheinbar unprofitablen Sorgearbeit und der pro-
duktiven, Wohlstand fördernden Erwerbsarbeit 
bestand schon lange vor der Pandemie, sie kann 
auch während der gegenwärtigen Krise nicht 
durch ernst gemeinten Applaus übersehen wer-
den. Sie markiert vielmehr den Schwerpunkt, den 
eine kapitalistische Gesellschaft auf wertschöp-
fende Arbeit, Selbstmanagement und Erlöse legt, 
wohingegen Sorgebedürftigkeit und reprodukti-
ve Sorgearbeit im kulturellen und ökonomischen 
Haushalt eher als zu minimierende Kosten ange-
sehen werden. 

Der deutsche Sozialstaat weist eine enorme Quo-
te auf und gewährt ein beachtliches Maß an Ab-
sicherung und Versorgung. Kritisch zu befragen 
ist jedoch, ob das ›soziale Kapital‹, das der Pflege 
zugemessen wird, nicht völlig unterdimensioniert 
ist im Verhältnis zu der behaupteten Systemre-
levanz dieser beruflichen Leistungen. Hierbei 
geht es zunächst einmal nicht um die ökonomi-
sche Vergütung der professionellen Tätigkeiten, 
die in den seltensten Fällen die Bedeutung der 
geleisteten Arbeit widerspiegelt. Hier geht es 
um den Wert und die Bedeutung, die wir als Ge-
sellschaft den Sorgehandlungen gegenüber Hil-
fe- und Pflegebedürftigen beimessen. Ein Wert, 
an dem man die Humanität unserer Gesellschaft 
ablesen könnte. Die Pflege tatsächlich als eine 
fundamentale humanitäre berufliche Leistung in 
der Gesellschaft zu verstehen und ihr einen ent-
sprechenden Stellenwert zuzumessen, wäre eine 
der großen institutionellen Herausforderungen, 

ein empfundenes moralisches Unbehagen in ei-
nen zielführenden ethischen Diskurs überfüh-
ren könnten, wofür es drittens ein kompetentes 
Personal (Ethik-, Moderations-, Organisations-
kompetenz) braucht, das viertens mit einem ent-
sprechenden Mandat durch die Organisations-
leitung ausgestattet ist. Die Sprachlosigkeit, das 
verordnete oder auch verdrängende Schweigen 
in den Einrichtungen führt zu einer Unkultur des 
Abstumpfens gegenüber den Pflegebedürftigen, 
aber auch der Kolleginnen und Kollegen. Das 
cool-out-Syndrom ist ein weit verbreitetes, aber 
weitgehend unbearbeitetes Problem in der Pro-
fession und den Einrichtungen.

Die Pflegepraxis ist einerseits durch hohe Profes-
sionalität und hohes Engagement gekennzeich-
net, andererseits durch eingeschränkte Qualität 
und unzureichendes Qualitätsverständnis, wenn 
es darum geht, die zu Pflegenden in ihrer körper-
lichen, seelischen, oft auch sozialen oder sogar 
spirituellen Dimension wahrzunehmen und auf 
sie individuell abgestimmte Konzepte und Prak-
tiken zu entwickeln.47 Im besten Fall gelingt es, 
hochwertige Konzepte sehr gut in die alltäglichen 
Routinen zu integrieren und im Idealfall eine gute 
Versorgungsqualität bei hoher Verlässlichkeit zu 
bieten. Allerdings erweisen sich die Routinen in 
der Krise als unangemessen und kontraproduktiv, 
weshalb es zum Teil zu dramatischen Ausfällen 
kommt. 

Ein weiterer Faktor, der hier erschwerend hin-
zukommt, ist die soziale Stellung der Pflege im 
Gefüge des Gesundheitswesens; sie wird weitge-
hend immer noch als eine der Medizin unterge-
ordnete Assistenz verstanden, die in ihren Hand-
lungsmaximen von denen der zuvor gestellten 
medizinischen Indikation abhängig ist. So gerie-
ten zu Beginn der Krise die spezifischen Erforder-
nisse von Pflegebedürftigen in stationären oder 
auch ambulanten Settings nicht als genuin eige-
ne pflegerische Aufgaben, sondern lediglich als 
abgeleitete in den Blick. Pflegewissenschaftliche 
Expertise wurde bei Weitem nicht so nachgefragt 
wie die medizinische.

Es scheint diese Mischung aus struktureller Nach-
rangigkeit und einem eher schwach ausgepräg-
ten professionellen Selbstvertrauen zu sein, die 
dazu beigetragen hat, dass die Frage nach einer 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
47 Zur eingeschränkten Qualität und zum unzureichenden Qualitätsverständnis siehe insbesondere Hasseler & Stemmer 2018.
48 Pernack (2021).
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Gesundheitswesens musste sich durch Flexibilität, 
die kurzfristige Verlagerung von Kapazitäten und 
die Implementierung eines suffizienten Infekti-
onsschutzmanagements bewähren. Eine ganz we-
sentliche Rolle in diesem Zusammenhang spielten 
die beruflich Pflegenden. Auf sie war in vielfältiger 
Weise Verlass. Die deutsche Gesellschaft konnte 
auf die Kompetenz, auf die Leistungsbereitschaft, 
aber auch auf die Empathiefähigkeit und intrin-
sische Motivation der Pflegefachkräfte rechnen 
– und dies auch dort, wo die Rahmenbedingun-
gen für die Pflege ungünstig waren und sind und 
Berufsangehörige in besonderer Weise Risiken im 
Zusammenhang mit dem Covid-19-Erreger ausge-
setzt waren. Ähnliches gilt für die Langzeitpflege. 
Hier waren und sind in besonderer Weise Hochri-
sikogruppen hinsichtlich einer Covid-19-Infektion 
in den Blick zu nehmen und die Verantwortung 
ihnen gegenüber einzulösen. Einrichtungen der 
Langzeitpflege wurden am Anfang der Pandemie 
verzögert in das Hygieneregime einbezogen. Ih-
nen wurden erst später entsprechende Schutz-
maßnahmen und Testkapazitäten zur Verfügung 
gestellt. Hierdurch ergaben sich auch und gerade 
für die beruflich Pflegenden besondere Stress- und 
Risikosituationen. Dabei waren insbesondere in 
Einrichtungen der Langzeitpflege beruflich Pfle-
gende mit staatlichen Vorgaben konfrontiert, die 
zum Teil im deutlichen Widerspruch zu ihren fach-
lichen Standards und ethischen Ansprüchen stan-
den. Das galt für Pflegekräfte in Kliniken und Ärz-
te in anderer Weise – etwa dadurch, dass über die 
Aufnahmekapazitäten und Operationsressourcen 
zentral und nicht vor Ort entschieden werden konn-
te. In der Langzeitpflege waren Pflegekräfte mit 
der Um- und Durchsetzung eines Hygieneregimes 
konfrontiert, das mit der Verletzung von Menschen-
rechten und fachlichen Standards in ganz erhebli-
chem Maße verbunden war. Auch ist insbesondere 
bei Menschen mit Demenz, die in Heimen leben, zu 
beklagen, dass das Hygieneregime den Krankheits-
verlauf deutlich beschleunigt und in bisher nicht nä-
her beziffertem Umfang auch zum vorzeitigen Tod 
von Bewohner*innen geführt hat. 

Die Pflege versteht sich im Kern als Beziehungsar-
beit. Die Kunst der Sorge besteht darin, kranken 
Menschen soweit wie irgendwie möglich Bedin-
gungen guten Lebens zu erhalten, d.h. sie in die 
Lage zu versetzen in ihrer jeweiligen Lebensphase 
und mit Blick auf ihre Möglichkeiten ein elemen-
tar bedeutsames Leben zu entfalten– bis zum 
Tod. Mit der Kränkung und der Umsetzung von 
notwendigen Schutzmaßnahmen nicht die Erfah-

der sich unsere Gesellschaft spätestens nach der 
Corona-Pandemie stellen sollte (Klie, Ranft & 
Szepan 2021). Eine fundamentale Frage, die in 
einer fundamentalen Krise zurecht vorgetragen 
wird, lautet, wie wir zukünftig leben wollen. Die-
se Frage kann nicht zureichend beantwortet wer-
den, solange die Regelsysteme der Gesellschaft 
nicht tatsächlich umgestellt werden auf eine kon-
sequente Orientierung an Menschenrechten und 
Menschenwürde. Dass ernst zu nehmende Stim-
men darauf hinweisen, dass in Alten- und Pfle-
geheimen mit einer strukturellen Zuverlässigkeit 
Verletzungen der Menschenwürde geschehen, 
darf dann genauso wenig mit Achselzucken be-
antwortet werden wie der Hinweis, dass Frauen 
immer noch nicht gleichberechtigt sind. 

Es handelt sich um einen Kulturwandel, der seine 
Zeit brauchen wird, der aber ebenso notwendig 
ist wie das Engagement für Gleichberechtigung, 
gegen Rassismus oder für effektive Maßnah-
men gegen den Klimawandel. Solche Verän-
derungen werden nur in einem gleichzeitigen 
und verschränkten Handeln von Individuen und 
Steuerung durch die Institutionen erreicht. Noch 
erweisen sich die mit der Reichtumsprodukti-
on spätmoderner Gesellschaften verbundenen 
„Verheißungsmotive“ als stabil, d.h. als eine noch 
funktionierende Integrationsklammer. Die ge-
genwärtigen postindustriellen Gesellschaften mit 
globalisierten Ökonomien sind jedoch durch Dau-
erkonkurrenz und wachsende existenzielle Unsi-
cherheit geprägt und es ist ungewiss, inwieweit 
die dadurch ausgelöste „Erosion lebensweltlicher 
Verlässlichkeit und Kontinuität [..] die kulturelle 
Reproduktion ebenso wie die Identitätsformen 
der Subjekte“ unberührt lässt oder zu einer ver-
stärkten Krisensensibilität führen wird (Rosa 
2009, hier S. 104). 

4. Würde sichern – Aufgabe der Ge-
sellschaft gegenüber vulnerablen 
Gruppen

Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft mit 
Herausforderungen konfrontiert, mit denen man 
rechnen konnte, mit denen die Gesellschaft aber 
nicht gerechnet hat und auf die sie nur unzurei-
chend vorbereitet war. Einem besonderen Stress- 
und Glaubwürdigkeitstest wurde das deutsche 
Gesundheitswesen einschließlich des Systems der 
Langzeitpflege unterzogen. Die Leistungsfähigkeit 
des international in Teilen vorbildlichen deutschen 
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che Aufgabe. Sie bezieht sich auch nicht nur auf 
Kranke und auf Pflege angewiesene Menschen in 
Institutionen, sondern auch und gerade auf Per-
sonen, die in ihrer eigenen Häuslichkeit, in ihren 
Familien leben. Die Pandemie hat auf der einen 
Seite solidarische Ressourcen in der Gesellschaft 
geweckt, in Familien, Freundeskreisen und Nach-
barschaften. Die Bedeutung dieser Solidarität 
wurde zwar politisch gewürdigt, andererseits al-
lerdings in zum Teil dramatisch zu nennender Wei-
se auch dort unterdrückt, wo die Menschenwürde 
in ihrem Kern tangiert wurde. Zu denken ist an 
die verhinderte Begleitung Sterbender, der Aus-
schluss von Ehepartnern aus der alltäglichen Be-
gleitung und Assistenz mit dramatischen Folgen 
für die Patient*innen. Eine Gesellschaft ist dann 
anständig, wenn sie ihre Bürger*innen durch ihre 
Institution nicht demütigt. Die Bereitschaft und 
das Ringen vieler Bürger*innen darum, das Wohl-
ergehen besonders vulnerabler Mitbürger*innen 
unter Vorzeichen der Pandemie zu sichern, wur-
de vielfach durch generalisierende administrative 
Vorgaben mit Sanktionsandrohungen „im Keim“ 
erstickt. Das darf so nicht wieder passieren. In-
sofern werden auch und gerade administrative 
Instanzen, die unter dem Vorzeichen der Coro-
na-Pandemie nicht die notwendige Flexibilität 
und Sensitivität im Kontext der Würdesicherung 
entfaltet haben, ihr Selbstverständnis und ihre 
Governance auf den Prüfstand zu stellen haben. 

5. Dignität von Menschenrechten 

Ohne sorgfältige institutionelle Vorkehrungen 
hat sich die Covid-19-Pandemie mit großer Wucht 
ausbreiten können. Mit zahlreichen politisch ver-
ordneten Maßnahmen zum Infektionsschutz 
wurden in erheblicher Weise Grund- und Men-
schenrechte eingeschränkt. Um die Legitimität 
und Verhältnismäßigkeit dieser Grundrechtsein-
griffe entzündete sich rasch eine von Rechtswis-
senschaftlern, Politikern sowie Bürgern und Bür-
gerinnen geführte Debatte, die bis heute anhält. 

Die Legitimität der mit Menschenrechten ver-
bundenen universalen Ansprüche beruht in einer 
Tradition des Naturrechts, das etwa mit Grotius’ 
De jure belli ac pacis (1625) aus der theologischen 

rung der Demütigung zu verbinden: Darin besteht 
die Kunst der Sorge. Mit Margalit (1996) verste-
hen wir eine anständige Gesellschaft als eine, de-
ren Institutionen ihre Mitglieder nicht demütigen. 
Insofern war und ist die Corona-Pandemie (auch) 
eine Bewährungsprobe für eine Gesellschaft, die 
um die Würde von auf Pflege angewiesenen und 
kranken Menschen ringt – im öffentlichen Dis-
kurs, in der institutionellen Wirklichkeit und im 
unmittelbaren Kontakt mit den Patient*innen 
und auf Pflege angewiesenen Menschen. 

In Zeiten von Corona verbreiteten sich Keime der 
totalen Institution, um das Bild der Infektion auf-
zugreifen, in der generalisierte, nicht risikospe-
zifische und von den Personen und ihrer existen-
tiellen Lebenssituation losgelöste Maßnahmen 
in fast militärisch zu nennender Logik umge-
setzt wurden. Bilder kreativer Lösungsversuche, 
der Ermöglichung persönlicher Kontakte von 
Bewohner*innen mit ihnen bedeutsamen An- 
und Zugehörigen, Versuche einer konvivialen All-
tagsgestaltung stehen gegen solche eines domi-
nanten Hygieneregimes. Sie geben Zeugnis von 
der Kunst der Sorge, dem lebendigen Zentrum 
von Pflege-Arbeit, für die es unter den weiterhin 
zu erwartenden Einschränkungen der nächsten 
Jahre und darüber hinaus deutlich mehr verant-
wortlich zu gestaltende Spielräume geben muss. 
Mit einem von den Personen absehenden gene-
ralisierenden Hygieneregime, mit dem Verzicht 
auf rechtschutzsichernde Verfahren etwa bei frei-
heitsentziehenden Maßnahmen waren und sind 
Demütigungen verbunden, wie die Verletzung 
der Selbstachtung, der Entzug der Selbstkont-
rolle und der Ausschluss aus der menschlichen 
Gemeinschaft: Hierin bestehen die zentralen 
Demütigungserfahrungen, die sich so nicht wie-
derholen dürfen.49 Insbesondere in den hierarchi-
schen Organisationen der Langzeitpflege kam es 
dort, wo es an umsichtiger Führung fehlte, zum 
Rückgriff auf hierarchische und im Kern parami-
litärische Strukturen, in denen von den als selten 
etikettierten Pflegekräften ein Dienen und Ge-
horchen verlangt wurde. 

Die Sicherung der Würde, die in sozialer Inter-
aktion erfahrbar wird, ist nicht nur Aufgabe der 
Pflegeberufe, sie ist eine gesamtgesellschaftli-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49 Eine strukturelle Problemanzeige ist damit zu verbinden: Wie soll – pointiert gesprochen – eine Berufsgruppe, die sich selbst perma-

nent der Demütigung ausgesetzt sieht und dies mehr oder minder hinnimmt, die Demütigung anderer wahrnehmen und hiergegen 
aufstehen? Die früher eingeübte Demut ist einem längeren Prozess in Demütigung, vielleicht sogar in die Erwartung gedemütigt zu 
werden, umgeschlagen.
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waren die sich dort zwar selten aber teilweise un-
beschränkt ausbreitenden Covid-19-Erkrankungen 
älterer Menschen mit häufig tödlichem Ausgang. 
Die vollständige räumliche Isolation sämtlicher 
Heimbewohner sowie Kontaktverbote für Ange-
hörige und weitere Bezugspersonen erfolgten un-
ter Berufung auf das grundrechtliche Gebot des 
Schutzes vulnerabler Personen. Die Vermeidung 
des biologischen Todes wurde gewissermaßen mit 
dem Risiko eines „sozialen Todes“ erkauft (Schulz-
Nieswandt 2020b, 120). Die dabei pauschal in Kauf 
genommene Verletzung anderer Grundrechte ist 
allerdings rechtsstaatlich unzulässig. Sie muss auf 
ihre Verhältnismäßigkeit geprüft und situativ unter 
steter Berücksichtigung neuester (wissenschaftli-
cher und praktischer) Erkenntnisse sowie des kon-
kreten Stands technischer Präventionsmöglichkei-
ten begründet werden.

Ethische Überlegungen werden über einen durch 
rechtliche Normen sowie technische Mittel vor-
gegebenen Bezugsrahmen hinausgehen müs-
sen. Zeitlich begrenzte Freiheitseinschränkungen 
im Schutzinteresse Anbefohlener könnten unter 
bestimmten Umständen gerechtfertigt werden; 
wenn zum Beispiel durch Isolation entstehende 
seelisch-geistige Leidenszustände betroffener Per-
sonen durch zusätzliche Interventionen des betreu-
enden Pflegepersonals gelindert werden können. 
Dabei ist zu bedenken, dass das ohnehin instituti-
onell eingeschränkte Kommunikationsgeschehen 
durch zusätzliche Quarantänemaßnahmen noch 
weiter ausgezehrt würde. Rechtfertigende Gründe 
wären lediglich dann gegeben, wenn durch zusätz-
liches Personal mit ausreichender Qualifikation 
den durch soziale Isolation entstehenden höheren 
Betreuungsanforderungen (persönliche Kommu-
nikation, leibliche Präsenz mit geistig-seelisch sti-
mulierender und aktivierender oder auch besänf-
tigender Wirkung, technische Unterstützung bei 
der Aufrechterhaltung z.B. telematischer Kontakte 
zu vertrauten Personen usw.) entsprochen werden 
könnte. Dem gegenüber hatte jedoch das Infekti-

Tradition des göttlichen Rechts herausgelöst 
wird.50 Ihr liegt die anthropologisch begründete 
Annahme einer wechselseitigen Angewiesen-
heit des Menschen auf seinesgleichen zugrunde. 
Rechtsphilosophisch und rechtsgeschichtlich 
betrachtet haben die in kulturelle Entwicklun-
gen eingelassenen, aber auch aus epochal trau-
matischen Erfahrungen resultierenden alltags-
moralischen Vorstellungen (der Achtung, des 
Respekts, der Unantastbarkeit der Person in ei-
nem stark sensualistischen Begründungszusam-
menhang51) eine Schrittmacherfunktion für die 
Rechtsentwicklung entfaltet (Joas 2011, insbes. 
S. 108-146). Die Legitimität universaler Grund- 
und Menschenrechte beruht daher außerhalb 
des reinen Rechtsdenkens auf Traditionsele-
menten eines stetig fortentwickelten moralphi-
losophischen Diskurses, in dem das Prinzip der 
Öffentlichkeit als Methode der Aufklärung (Ha-
bermas 1976, S. 128) fungiert.52

Von der Legitimität universeller, koexistierender 
Rechtsnormen ist die Legitimität ihrer Einschrän-
kungen bzw. Relativierung unter Berücksichti-
gung möglicherweise von Fall zu Fall konfligie-
render Grundrechtsansprüche zu unterscheiden. 
Die bundesdeutsche Verfassung kennt zwei, nicht 
selten in ihrer Anwendung prima vista unversöhn-
lich gegenüberstehende Grundrechte wie bspw.: 
freie Entfaltung der Persönlichkeit (auch verstan-
den als ein Abwehrrecht gegenüber staatlicher 
Willkür) versus Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit (personale Integrität). 

In der ersten Phase der sich hochdynamisch aus-
breitenden Covid-19-Pandemie haben sich die 
Bundesländer auf dem Verordnungswege, teil-
weise gestützt auf eigens dafür vorgenomme-
ne Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, 
zu meist tief eingreifenden Beschränkungen der 
persönlichen Freiheit veranlasst gesehen. Bisher 
beispiellos durch Abriegelungen betroffen waren 
davon Krankenhäuser und Pflegeheime. Auslöser 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
50 Dabei muss allerdings eine Unterscheidung zwischen katholischen und protestantischen Traditionslinien vorgenommen werden. Gera-

de im Protestantismus wird der Rekurs aufs Naturrecht kritisch gesehen. Der Gedanke eines unmittelbaren Zugangs aller Glaubenden 
zu ihrem Schöpfer bedarf weder einer natürlichen noch einer priesterlichen Vermittlung. Menschenwürde ist in diesem Sinne die im 
Glauben empfangene und erfahrene Gotteskindschaft, die keiner weiteren Bestätigung durch menschliche Leistungen bedarf.

51 So etwa bei David Hume (2002).
52 Kant glaubte sich des „transzendentalen Princip(s) der Publicität des öffentlichen Rechts“ (AA, VIII, 382) geschichtsphilosophisch 

dadurch versichern zu können, dass der von Natur aus eigennützige Bürger (Bourgeois) sich aus rationalen Gründen gezwungen sieht, 
sich um der gesellschaftlichen Wohlfahrt und des zwischenstaatlichen Friedens willen in einen Citoyen zu verwandeln und damit auch 
im politischen Interesse aller uneigennützig zu handeln. Aus diesem Konzept politischer Öffentlichkeit ergibt sich für Kant sogar die 
Chance, Moral in Politik zu überführen (AA, VIII, 370-372)..Freilich haben wir es bei Kant mit der „alt-liberalen“ Version eines Republika-
nismus durch Institutionalisierung öffentlicher Meinungsbildung zu tun; „alt-libera“ insofern, als politische Öffentlichkeit strukturell mit 
der Idee einer „Gelehrtenrepublik“ verknüpft und solchermaßen für lange Zeit konserviert worden ist.
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ethisch prioritärer Anspruch einzig der eines 
alles andere überragenden Schutz- und Über-
lebensinteresses ist. Darüber hinaus gehende 
Wünsche und Bedürfnisse sowie „selbst-, mit- 
und gemeinwohlverantwortliche“ Handlungs-
kompetenzen älterer Menschen (Kruse 2021, 2) 
entziehen sich häufig der öffentlich-politischen 
Vorstellungskraft und leider auch der pflegeri-
schen Professionalität. 

Während der ersten pandemischen Welle po-
litisch völlig auf sich gestellt, wurden auf den 
Leitungsebenen von Pflegeeinrichtungen zwar 
allerhand Versuche unternommen, dem Infekti-
onsgeschehen durch Hygienemaßnahmen, Ver-
haltensregeln, teilweise auch Videoschulungen 
entgegenzuwirken. Dabei zeigte sich ein gewisser 
negativer Zusammenhang zwischen den in einem 
Pflegeheim ergriffenen Präventionsmaßnahmen 
und dem Ausbruch von Covid-19-Infektionen in 
der betreffenden Einrichtung (Theobald 2021, 
8f., unter Bezugnahme auf Wolf-Ostermann et 
al. 2020). Was aber offenbar viel zu wenig in Er-
wägung gezogen wurde, waren Möglichkeiten ei-
ner „Risiko-Kommunikation“ mit möglichst allen 
Akteur*innen und Betroffenen. Man kann diesen 
Mangel als ein organisationsethisches Versagen 
qualifizieren, das sich aber in eine Reihe funda-
mentaler Fehlannahmen und Fehleinstellungen 
hinsichtlich altersangemessenen Handelns ein-
ordnen lässt. Gegenwärtig gibt es gute Gründe, 
Lockdown-Regelungen in Pflegeeinrichtungen 
dann zu lockern, wenn durch umfassende Imp-
fungen, Testungen und die Einhaltung üblicher 
Hygienestandards Infektionsrisiken mit größter 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kön-
nen (Riedel & Planer 2021; Schulz-Nieswandt 
2021; Kruse 2021). Noch immer aber scheinen 
sich Fehlannahmen hinsichtlich des alten Men-
schen auch im beruflichen Selbstverständnis von 
Pflegefachpersonen zu reproduzieren. Und es ist 
wenig erforscht, ob es sich dabei um einen Reflex 
gesellschaftlicher Ohnmachtserfahrungen der 
Berufsgruppe handelt. Die Covid-19-Pandemie 
hat daher auch dies gelehrt: Die Wahrung unteil-
barer Menschenrechte als normativer Anspruch 
pflegerischen Handelns ist von Anfang an in be-
rufssozialisatorischen Prozessen der Bildung und 
praktischen Schulung zu verankern. Dies wird nur 
gelingen, wenn die der pflegeberuflichen Arbeit 
selbst innewohnende Würde auf gesellschaftliche 
Resonanz trifft. Darauf hinzuwirken ist Aufgabe 
der Politik – der allgemeinen ebenso wie der be-
ruflichen.

onsgeschehen zu sich ständig vergrößernden Per-
sonallücken geführt: Die wachsende Zahl erkrank-
ter Pflegefachpersonen konnte nur durch extrem 
ausgedehnte Arbeitszeiten der Restbelegschaft 
halbwegs kompensiert werden. Mit der Covid-19- 
Pandemie offenbarte sich ein über die Alltagsbe-
lastungen hinausgehendes besonderes gesund-
heitliches Risiko der Berufsgruppe Pflege wie auch 
der akutmedizinisch tätigen Ärzteschaft.

Besonders gravierende ethische Probleme stell-
ten sich bei der Betreuung kognitiv eingeschränk-
ter oder demenziell erkrankter Bewohner*innen, 
die bei Verlust vertrauter Personen zumeist mit 
Angst, Unruhe oder reaktiver Feindseligkeit re-
agieren. Das heißt, die besondere Vulnerabilität 
dieser Menschen wurde nicht durch ein ihnen 
entsprechendes Schutzkonzept berücksichtigt, 
sondern durch allgemeine infektionslogische 
Überlegungen, die im Endeffekt diese Men-
schen noch stärkeren Schädigungen aussetzten. 
Weitere ethische Probleme ergaben sich in den 
Fällen, in denen durch Freiheit einschränkende 
Maßnahmen eine menschenwürdige Betreu-
ung und Versorgung an Covid-19 erkrankter und 
sterbender Menschen im Pflegeheim sowie im 
Krankenhaus unter Bedingungen des Infektions-
schutzes unmöglich geworden war. Vor allem in 
diesen Fällen stellen sich Fragen der Legitimität 
von Ausnahmeregelungen in Extremsituationen.

Die Covid-19-Pandemie hat neben bloß wohl-
feilen symbolischen Gesten nicht zu einer po-
litischen Aufwertung der Pflegeberufe geführt. 
Vor allem die großen Herausforderungen der 
ambulanten und stationären Langzeitversor-
gung finden keine adäquate politische Auf-
merksamkeit. Diese Marginalisierung erklärt 
sich möglicherweise aus einer trüben Allianz mit 
offensichtlich unzerstörbaren Bildern des alten 
Menschen als Greis, dem zu helfen ein ethisches 
Gebot der Barmherzigkeit ist, ohne dass dessen 
Subjektivität (manifestiert in persönlichen Fä-
higkeiten, geistig-seelischen Potenzialen, aber 
auch höchst individuellen Vorstellungen eines 
sinnhaften Daseins mit entsprechenden Bedürf-
nissen und Wünschen) in angemessener Weise 
erkannt, interaktiv nachvollzogen und respek-
tiert wird (Kruse 2021). Es sind diese subkutan 
sich reproduzierenden Bilder des Alters und des 
alten Menschen, welche den gesellschaftlich-
politischen Umgang mit einer durch die Pan-
demie ausgelösten Krise der Versorgung be-
stimmen: Bilder eines Risikopatienten, dessen 
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